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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Stimmung in der Bevölkerung

Während der coronabedingten ausserordentlichen Lage im Frühling erlebte die Schweiz
innerhalb der Bevölkerung eine Welle der Solidarität, das Angebot an freiwilligen
Hilfsangeboten war ausgeprägt. Die Presse berichtete über diese Hilfsbereitschaft,
zudem nutzte sie die Gelegenheit, um auf die Geschichte der Solidarität in der Schweiz
zurückzublicken.

Wie Zeitungen zu entnehmen war, äusserte sich diese Solidarität auf unterschiedliche
Weise: So wurden während des Corona-Lockdowns im März Nachbarschaftshilfen per
WhatsApp gegründet, damit für Menschen in Quarantäne, die das Haus nicht verlassen
durften, oder Angehörige der Risikogruppe, die das Haus nicht verlassen sollten,
Einkäufe organisiert werden konnten. Des Weiteren wurden Kinderbetreuungen
organisiert für Eltern, die beispielsweise in der Pflegebranche tätig waren, oder für
jene, die ihre Arbeit im Home-Office verrichteten und die parallele Kinderbetreuung
aufgrund der Schliessung der Kitas nicht koordinieren konnten. In vielen dieser
Hilfsgruppen waren auch Menschen aktiv, welche sonst in Kirchen, Bürgerbewegungen
oder Parteien tätig waren: Die Hilfsgruppe des Berner Quartiers Bümpliz-Bethlehem
etwa sei von der örtlichen SP gegründet worden, wie der «Sonntagszeitung» zu
entnehmen war. Oft handelte es sich aber einfach um Hilfe unter Nachbarn oder
Angehörigen.
Ferner war die Solidarität auch wirtschaftlicher Natur, wie die Medien anhand diverser
Beispiele darlegten: Immobilienbesitzer etwa zeigten sich mehrmals kulant und
erliessen ihren Mieterinnen und Mietern einen Mietzinserlass für die Dauer der
Einschränkungen. Gemäss einer von gfs.bern durchgeführten Umfrage hatten etwas
über 10 Prozent der Vermieterinnen und Vermieter ihren Mietenden von sich aus ein
Entgegenkommen bei den Mietzahlungen angeboten. Ein grosser Onlinehändler musste
ferner aufgrund der massiv gestiegenen Bestellnachfrage bis zu 200 Mitarbeitende
rekrutieren, wobei er von der Krise getroffenen Arbeitgebern anbot, deren
Mitarbeitende temporär aufzunehmen, um finanzielle Entlastung zu bieten; der stark
leidende Gastronomiebereich und der Detailhandel wurden von der Kundschaft
unterstützt, indem Gutscheine für die Zeit nach der Krise gekauft oder Essen und
Produkte nach Hause bestellt wurden. Inwiefern diese Solidaritätsbekundungen helfen
konnten, wirtschaftliche Einbussen zu mindern, wird die Zukunft weisen.
Der Bundesrat sagte der Wirtschaft Hilfe in Form von Krediten zu und auch die Armee,
welche Soldaten zur Unterstützung bei der Bewältigung der Krise  einsetzte, bemerkte
die erhöhte Hilfsbereitschaft: Zu den aufgebotenen 8'000 Soldatinnen und Soldaten
gesellten sich 1'000 Freiwillige, welche sich für den Assistenzdienst meldeten; auch
Zivildienstleistende befanden sich darunter.

Diesen solidarischen Umgang während Krisenzeiten, so kommentierten verschiedene
Zeitungen, habe die Schweiz über die Jahrhunderte erst schmerzlich lernen müssen.
Der Historiker Christian Pfister siedelte in der Aargauer Zeitung die Anfänge der
«Schweizer Solidarität» im 19. Jahrhundert an, als die Schweiz von mehreren
Naturkatastrophen heimgesucht worden war. Nach den starken landesweiten
Überschwemmungen von 1868 habe der Bundesrat des damals noch jungen
Nationalstaats erstmals die Gelegenheit genutzt, sich als Helfer zu positionieren und zur
nationalen Sammelkampagne aufgerufen, wobei CHF 3.6 Mio. an Hilfsgeldern sowie
mehrere Tonnen Lebensmittel für die Geschädigten gespendet worden seien.
In der Weltwoche sah alt-Nationalrat Christoph Mörgeli die Solidarität als «Kraft, die
aus den Bergen kommt» und betonte, die Schweiz habe seit jeher in Krisen Stärke und
Lernbereitschaft bewiesen, die Solidarität habe in der Schweiz eine lange Tradition: Von
der Besetzung Napoleons 1798 oder dem Bergsturz von Goldau 1806 bis hin zum
Grounding der Swissair 2001 und der Bankenkrise von 2008; zahlreiche Male habe die
Schweizer Bevölkerung Krisen überwunden und in der Not solidarisches Verhalten unter
Beweis stellen können.
Auch an der Corona-Pandemie werde die Schweiz wachsen, konstatierte die
Sonntagszeitung: Die Nachbarschaftshilfen und Rücksichtnahme auf ältere Menschen
oder Risikogruppen, aber auch die Einsatzbereitschaft des Gesundheitspersonals
zeigten jedenfalls, dass Solidarität nicht nur ein Hoffnungsschimmer sei, sondern gelebt
würde. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.03.2020
CHRISTIAN GSTEIGER
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Rechtsordnung

Strafrecht

Einen expliziten Schutz für Kinder als Opfer von Gewalttaten forderte ein
überwiesenes Postulat Fehr (sp, ZH). Der Bundesrat soll in einem Bericht darlegen, mit
welchen Anpassungen des Bundesgesetzes über Opferhilfe und der
Strafprozessordnung den spezifischen Bedürfnissen der Minderjährigen Rechnung
getragen werden kann. 2

POSTULAT
DATUM: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN

Ein 2013 überwiesenes Postulat Fehr (sp, ZH) hatte vom Bundesrat gefordert, zu prüfen,
wie das Opferhilfegesetz angepasst werden könnte, um den Opferschutz von Kindern
zu stärken. Anstatt einen eigenen Bericht zu verfassen, verwies der Bundesrat auf eine
Studie des Instituts für Strafrecht und Kriminologie der Universität Bern, die Ende 2015
veröffentlicht worden war. Die Autoren der Studie kamen zum Schluss, dass kein
gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehe, dem Anliegen jedoch im Vollzug mehr
Beachtung geschenkt werden sollte. Der Bundesrat erachtete das Anliegen des
Postulats damit als erfüllt und beantragte dessen Abschreibung. Der Nationalrat folgte
diesem Antrag im Juni 2017 und schrieb den Vorstoss ab. 3

BERICHT
DATUM: 12.06.2017
ELIA HEER

Mit der stillschweigenden Überweisung eines Postulats Mazzone (gp, GE) in der
Sommersession 2019 beauftragte der Nationalrat den Bundesrat zu prüfen, wie
Instrumente der Wiedergutmachungsjustiz in die schweizerische Rechtsordnung
integriert werden könnten. Die Wiedergutmachungsjustiz fördere im Nachgang einer
Straftat die gemeinsame Lösungssuche aller beteiligten Personen und sei somit eine
«sehr interessante Ergänzung zur üblichen Strafjustiz», begründete die Postulantin ihr
Anliegen. Zu den vielfältigen Vorteilen der Wiedergutmachungsjustiz zählten ein
ausgeprägteres Gerechtigkeits- und Sicherheitsgefühl für das Opfer einer Straftat sowie
eine geringere Rückfallgefahr auf der Täterseite. 4

POSTULAT
DATUM: 21.06.2019
KARIN FRICK

Privatrecht

In der Herbstsession 2015 nahm der Nationalrat ein Postulat Schneider Schüttel (sp, FR)
an, das den Bundesrat auffordert zu prüfen, wie Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen beim Auffinden ihrer Sparhefte unterstützt werden können.
Konkret sollen Betroffene bei Banken für die Nachforschungen keine Gebühren
bezahlen müssen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga begrüsste den Vorstoss insofern,
dass er genau in die Richtung gehe, die der Bundesrat in der Vernehmlassungsvorlage
zum Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor 1981 – dem Gegenentwurf zur Wiedergutmachungsinitiative –
vorgesehen habe. 5

POSTULAT
DATUM: 21.09.2015
KARIN FRICK

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung seines Entwurfs zum Bundesgesetz über die
Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981
empfahl der Bundesrat ein Postulat Schneider Schüttel (sp, FR) zur Abschreibung. Das
Postulat hatte den Bundesrat beauftragt, zu prüfen, inwiefern Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen bei der Suche nach ihren Guthaben auf Sparheften unterstützt
werden können. Der Gesetzesentwurf – als indirekter Gegenvorschlag zur
Wiedergutmachungsinitiative – erfülle laut dem Bundesrat das Anliegen des Postulats,
da er vorsehe, dass insbesondere die kantonalen Archive auf Ersuchen hin abklären, ob
in ihren Aktenbeständen Informationen über allfällige Sparguthaben von Betroffenen
enthalten sind. Bei allfälligen Hinweisen auf ebensolche Sparguthaben sollen die
betroffenen Personen oder ihre Rechtsnachfolger die erforderlichen Abklärungen
unentgeltlich vornehmen können. Der Nationalrat schrieb das Postulat daher im Juni
2016 ab. 6

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
ELIA HEER
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Mit der stillschweigenden Annahme eines Postulats Caroni (fdp, AR) in der
Sommersession 2018 erteilte der Ständerat dem Bundesrat den Auftrag, eine Übersicht
über die verschiedenen Definitionen und Rechtsfolgen des Konkubinats im geltenden
Recht zu erstellen. Im geltenden Recht knüpften zahlreiche Rechtsfolgen an das
Vorliegen eines Konkubinats an, der dazugehörige Rechtsbegriff variiere jedoch von
Rechtsgebiet zu Rechtsgebiet, begründete der Postulant seinen Vorstoss. Vor dem
Hintergrund zukünftiger familienpolitischer Diskussionen, etwa über die Ehe für alle
oder über den PACS, sei diese Grundlagenarbeit unabdingbar. Auch der Bundesrat
hatte das Postulat begrüsst. 7

POSTULAT
DATUM: 11.06.2018
KARIN FRICK

Nach bestehender Praxis müssen die Erstellung von Vorsorgeaufträgen und andere
Rechtshandlungen der ausserordentlichen Vermögensverwaltung, die von der
gesetzlichen Vertretung für eine urteilsunfähige Person vorgenommen werden, durch
die Kesb validiert werden. Ein Postulat Schenker (sp, BS) stellte die Notwendigkeit
dieser Validierung infrage und beauftragte den Bundesrat zu prüfen, ob bei solchen
Rechtshandlungen durch Ehegattinnen oder Ehegatten bzw. eingeschriebene
Partnerinnen oder Partner auf die Zustimmungspflicht der Kesb verzichtet werden
könnte. Mit der Stärkung der Selbstbestimmung und der gesetzlichen Vertretung im
Erwachsenenschutz könne dem bestehenden Misstrauen der Gesellschaft gegenüber
dieser Behörde entgegengewirkt werden, so die Motionärin. Die grosse Kammer nahm
den Vorstoss in der Herbstsession 2019 stillschweigend an und folgte damit auch dem
Antrag des Bundesrates. 8

POSTULAT
DATUM: 27.09.2019
CATALINA SCHMID

Grundrechte

Der Bundesrat will sich verstärkt im Kampf gegen den Menschenhandel engagieren. Er
verabschiedete einen mit jährlich bis zu CHF 200'000 dotierten nationalen Aktionsplan
für die Repression von Menschenhandel, den Opferschutz und die Prävention solcher
Delikte. 9

ANDERES
DATUM: 05.02.2013
NADJA ACKERMANN

2011 hatte das Parlament einer parlamentarischen Initiative Rechsteiner (sp, SG) Folge
gegeben, die ein Gesetz zur Rehabilitierung der administrativ versorgten Menschen
forderte. Konkret geht es um Personen, die bis 1981 wegen "Arbeitsscheue",
"lasterhaften Lebenswandels" oder "Liederlichkeit" von Verwaltungsbehörden in
psychiatrische Anstalten und Strafanstalten eingewiesen wurden. Im Berichtjahr legte
die Rechtskommission des Nationalrates einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor.
Dieser sieht eine Anerkennung des den Opfern zugefügten Unrechts vor und beauftragt
den Bundesrat mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der administrativen
Versorgung. Weiter sollen die Betroffenen Zugang zu ihren Akten erhalten. Im Rahmen
des Bundesgesetzes nicht geregelt wird jedoch die Frage nach einer finanziellen
Wiedergutmachung. Es sei nicht Aufgabe des Bundes, für auf kantonaler und
kommunaler Ebene begangenes Unrecht aufzukommen. Genau diese nicht enthaltene
Regelung prägte die Debatte in den Räten. Der Nationalrat fasste schliesslich mit 142 zu
45 Stimmen bei 4 Enthaltungen einen Beschluss nach dem Entwurf seiner Kommission.
Dagegen votierte die Mehrheit der SVP, allerdings ohne ihre Argumente gegen die
Rehabilitierung darzulegen. Die Frage der finanziellen Wiedergutmachung war
Gegenstand eines Runden Tisches. Die Organisationen der Opfer forderten die
Einrichtung eines Fonds für Härtefälle in der Höhe von 50 Mio. CHF. Das Geld solle von
der Täterseite bereitgestellt werden. Am 11. April des Berichtjahres fand in Bern ein
Gedenkanlass statt. Er eröffnete eine umfassende Auseinandersetzung mit diesem
dunklen Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.12.2013
NADJA ACKERMANN

Mit den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen soll ein dunkles Kapitel der Schweizer
Sozialgeschichte aufgearbeitet werden. Dabei wird an verschiedenen Stellen angesetzt:
Zum einen will der Staat durch Gedenkanlässe und die Einsetzung eines Runden Tisches
das begangene Unrecht anerkennen. Der bekundete Wille zur Wiedergutmachung wird
unterstützt durch die Einrichtung kantonaler Anlaufstellen, eine erleichterte
Akteneinsicht für die Betroffenen, eine wissenschaftliche Untersuchung sowie die
Information der breiten Öffentlichkeit. Zum anderen verabschiedete das Parlament ein
Bundesgesetz über die Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen. Am meisten
mediale Aufmerksamkeit erregte die durch den Runden Tisch für die Opfer von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen beschlossene Schaffung

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN
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eines hauptsächlich staatlich finanzierten Solidaritätsfonds. Um Streitigkeiten über die
Betroffenheit zu vermeiden, wird dabei allen Opfern ein einheitlicher Betrag
ausgezahlt. Bis zur Verabschiedung einer gesetzlichen Grundlage für den
Solidaritätsfonds sollten die Opfer finanzielle Unterstützung aus dem von der
Glückskette verwalteten Soforthilfefonds beantragen können. Bis Oktober 2014 wurden
bereits 500 Gesuche eingereicht. 11

In der Frühlingssession verabschiedete die Bundesversammlung ein auf eine
parlamentarische Initiative Rechsteiner (sp, SG) zurückgehendes Bundesgesetz über die
Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen. Zu den Opfern dieser Art
fürsorgerischer Zwangsmassnahmen zählen Menschen, die bis 1981 von
Verwaltungsbehörden aufgrund von Tatbeständen wie "Arbeitsscheue", "lasterhaftem
Lebenswandel" oder "Liederlichkeit" ohne gerichtliches Verfahren in Anstalten
eingewiesen wurden. Neben der gesetzlichen Anerkennung des begangenen Unrechts
bringt der Erlass ein umfassendes Akteneinsichtsrecht für die Betroffenen. Weiter sieht
er eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Fälle durch eine unabhängige
Expertenkommission vor. Nicht vorgesehen sind jedoch finanzielle
Wiedergutmachungen. 
Nachdem der Nationalrat 2013 dem Entwurf des Bundesgesetzes zugestimmt hatte,
schuf der Ständerat im Frühjahr 2014 eine kleine Differenz. Die kleine Kammer zeigte
sich einmal mehr als Vertreter des Föderalismus und forderte die Streichung der
Bestimmung, die eine 80-jährige Schutzfrist für Akten administrativ Versorgter vorsah.
Die kantonalen Schutzfristen seien ausreichend und es gäbe daher keinen Grund, in die
kantonale Archivhoheit einzugreifen und die Schutzfristen zu harmonisieren. Da sowohl
die Wissenschaft als auch die Betroffenen aber jederzeit ein Einsichtsrecht haben, ist
die Schutzfristfrage von untergeordneter Bedeutung, weshalb der Nationalrat der
Änderung zustimmte. Das Bundesgesetz konnte so im Nationalrat mit 142 zu 34
Stimmen bei 19 Enthaltungen und im Ständerat einstimmig verabschiedet werden. Nach
ungenutzt verstrichener Referendumsfrist konnte das Gesetz am ersten August 2014 in
Kraft treten. Im November 2014 setzte der Bundesrat dann eine unabhängige,
multidisziplinär zusammengesetzte Expertenkommission unter der Leitung des Zürcher
alt Regierungsrats Markus Notter ein, welche die administrativen Versorgungen vor 1981
aufarbeiten wird. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN

Am 6. März 2014 lancierte ein überparteiliches Komitee (ohne SVP) unter der Leitung
der Guido Fluri Stiftung eine Volksinitiative zur Wiedergutmachung für Verdingkinder
und Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen («Wiedergutmachungsinitiative»).
Gefordert wurde insbesondere eine finanzielle Wiedergutmachung des erlittenen
Unrechts durch die Schaffung eines mit CHF 500 Mio. dotierten Fonds. Weiter soll eine
wissenschaftliche Aufarbeitung der Vorfälle geleistet und eine öffentliche Diskussion
geführt werden. Mit dem Instrument der Volksinitiative sollen die bereits gestarteten
Prozesse der Rehabilitierung, wie sie das Bundesgesetz über die Rehabilitierung
administrativ versorgter Menschen und der Runde Tisch vorsahen, beschleunigt
werden. Kurz vor Weihnachten 2014 konnte das Komitee die Initiative mit über 110‘000
Unterschriften einreichen. 13

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.12.2014
NADJA ACKERMANN

Im Juni 2015 gab der Bundesrat als indirekten Gegenentwurf zur
Wiedergutmachungsinitiative ein Bundesgesetz über die Aufarbeitung der
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 in die
Vernehmlassung. Insgesamt 300 Millionen Franken sollen demnach als
Solidaritätsbeiträge an die schätzungsweise 12'000 bis 15'000 noch lebenden Opfer von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen ausgezahlt werden. Die
Hintergründe, das Ausmass und die Auswirkungen der damaligen Praktiken sollen in
einer umfassenden wissenschaftlichen Untersuchung beleuchtet werden. Des Weiteren
enthält die Vorlage Massnahmen zur Aktensicherung und Regelungen für die
Akteneinsicht sowohl für Betroffene als auch für die Forschung. Betroffenen soll zudem
Beratung und Unterstützung durch kantonale Anlaufstellen angeboten sowie – wie auch
in einem Postulat Schneider Schüttel (sp, FR) gefordert – die Suche nach früheren
Sparguthaben erleichtert werden. Die Gesetzesvorlage sieht überdies vor, dass Zeichen
der Erinnerung errichtet werden sollen. Der Vorteil des indirekten Gegenvorschlags des
Bundesrates liegt vor allem darin, dass auf diesem Weg eine schnellere Aufarbeitung
der Ereignisse möglich ist als über eine Verfassungsrevision. Dadurch können möglichst
viele der zum Teil betagten oder gesundheitlich angeschlagenen Opfer noch eine

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.06.2015
KARIN FRICK
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Anerkennung für ihr Leiden erhalten. Hauptinitiant Guido Fluri begrüsste den Vorschlag
des Bundesrates grundsätzlich, möchte aber vorerst noch an den Anliegen des
Initiativkomitees wie einem umfangreicheren Entschädigungsfonds und der Bemessung
der Entschädigungshöhe nach dem erlittenen Unrecht festhalten. 14

Die Wiedergutmachungsinitiative und der indirekte Gegenentwurf des Bundesrates in
Form des Bundesgesetzes über die Aufarbeitung der fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 waren in der Aprilsession 2016
Gegenstand der Beratung im Nationalrat. Der Bundesrat hatte dem Nationalrat drei
Entwürfe vorgelegt: den Bundesbeschluss über die Volksinitiative, das Bundesgesetz als
indirekten Gegenvorschlag und einen Bundesbeschluss über die Finanzierung der
Solidaritätsbeiträge. Da im Fall der Volksinitiative Eintreten obligatorisch ist, drehte
sich die Eintretensdebatte um die beiden letztgenannten Vorlagen. Die Mehrheit der
RK-NR beantragte ihrem Rat Eintreten. Sie unterstütze die Ziele der Initiative,
bevorzuge aber den indirekten Gegenvorschlag, da dieser rascher umgesetzt werden
könne und schnelle Hilfe in Anbetracht des fortgeschrittenen Alters und des
Gesundheitszustands vieler Opfer sinnvoll sei. Eine Kommissionsminderheit stellte
einen Nichteintretensantrag. Sie war der Meinung, der Staat dürfe nicht einfach so
ohne rechtliche Grundlage Geld verteilen, da Grundlage und Schranke staatlichen
Handelns eben das Recht sei. Die rechtlichen Ansprüche der Opfer seien bereits
verjährt und auch die Verjährung sei eine „Errungenschaft des Rechtsstaates“, führte
Claudio Zanetti (svp, ZH) aus. Im Rat sprach sich nur aus der SVP-Fraktion eine Mehrheit
für Nichteintreten aus. Fraktionssprecher Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) erklärte, er gehe
davon aus, dass alle Vorfahren nach bestem Wissen und Gewissen das für sie Richtige
getan hätten und man sie dafür nicht verurteilen dürfe, nur weil die heutige
Gesellschaft andere Anschauungen entwickelt habe. Mit einer deutlichen Mehrheit von
142 zu 28 Stimmen bei 10 Enthaltungen trat die grosse Kammer schliesslich auf die
beiden Vorlagen ein.

In der Detailberatung ergänzte der Nationalrat das Bundesgesetz um zwei
Bestimmungen. Erstens beschränkte er die Solidaritätszahlungen auf höchstens 25'000
Franken pro Opfer. Zweitens sollen Forderungen, die ihren Rechtsgrund unmittelbar in
einer fürsorgerischen Zwangsmassnahme oder einer Fremdplatzierung haben und sich
gegen die Opfer oder deren Angehörige richten, beispielsweise Heimkosten, mit
Inkrafttreten des Gesetzes automatisch erlöschen. Die so abgeänderte Vorlage wurde
mit 143 zu 26 Stimmen bei 13 Enthaltungen gutgeheissen. Matthias Aebischer (sp, BE)
versprach, sich im Initiativkomitee für den Rückzug der Initiative stark zu machen, sollte
der indirekte Gegenvorschlag im Parlament angenommen werden. Die beiden anderen
Entwürfe wurden von der grossen Kammer diskussionslos angenommen. Damit schloss
sich der Nationalrat dem Bundesrat an und empfahl die Initiative zur Ablehnung. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.04.2016
KARIN FRICK

Zwei Jahre nach der Schaffung eines entsprechenden Fonds im April 2014 sind
insgesamt CHF 8,7 Mio. Soforthilfe an Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen in
einer finanziellen Notlage ausgezahlt worden. Von den durch die Glückskette
verwalteten Geldern wurde 1117 Personen mit Beträgen zwischen 4000 und 12'000
Franken geholfen. Der Soforthilfefonds dient als Überbrückungslösung, bis die
gesetzlichen Grundlagen für die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen
und Fremdplatzierungen geschaffen sein werden. 16

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.07.2016
KARIN FRICK

Als Zweitrat befasste sich in der Herbstsession 2016 der Ständerat mit der
Wiedergutmachungsinitiative und dem indirekten Gegenentwurf des Bundesrates. Die
vorberatende Kommission beantragte Eintreten und Zustimmung zum Beschluss des
Nationalrates  in allen Punkten. Dennoch hatte die kleine Kammer zuerst über einen
Nichteintretensantrag zu befinden; Werner Hösli (svp, GL) war der Ansicht, man solle
besser das Volk über die Initiative abstimmen lassen als hier ohne Volksbefragung zu
legiferieren. Mit seiner Argumentation konnte er jedoch kein anderes
Ständeratsmitglied überzeugen und so wurde Eintreten mit 36 zu 1 Stimme
beschlossen. Mit dem gleichen Stimmenverhältnis stimmte der Ständerat auch der
Gesetzesvorlage zu. Wie schon der Nationalrat nahm auch der Ständerat den
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Solidaritätsbeiträge diskussionslos an und
empfahl die Volksinitiative zur Ablehnung. In der Schlussabstimmung wurde das
Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor 1981 im Nationalrat mit 149 zu 47 Stimmen bei 2 Enthaltungen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2016
KARIN FRICK
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und im Ständerat mit 39 zu 1 Stimme bei 4 Enthaltungen angenommen. Wie sich in den
Debatten schon gezeigt hatte, stammte sämtliche Opposition aus dem
rechtsbürgerlichen Lager.

Bei den Initianten war die Freude über diesen Parlamentsentscheid gross: Es sei ein
„grosser Moment nicht nur für die Betroffenen, sondern für die Schweiz“, werden die
Mitinitianten Joachim Eder (fdp, ZG) und Matthias Aebischer (sp, BE) im Tages-Anzeiger
zitiert. Hauptinitiant Guido Fluri sprach von einem „historischen Tag“ und liess
verlauten, er sei „stolz, Bürger dieses Landes zu sein“. Wie angekündigt zog das
Initiativkomitee nach der Annahme des Gegenvorschlags durch das Parlament sein
Begehren zurück. Die Referendumsfrist für das Gesetz läuft bis am 26. Januar 2017;
verstreicht sie ungenutzt, wird es im April 2017 – nur gut zwei Jahre nach Einreichung
der Initiative – in Kraft treten. Ab dann werden die Betroffenen ein Jahr Zeit haben, um
ein Gesuch für einen Solidaritätsbeitrag zu stellen. Fluri zeigte sich optimistisch, dass
die ersten Auszahlungen bereits 2018 erfolgen könnten. Wichtiger als das Geld sei
jedoch die Anerkennung des Unrechts, betonte er. 17

Die Rechtskommissionen beider Räte gaben im Herbst 2019 einer parlamentarischen
Initiative Comte (fdp, NE) Folge, mit der den Opfern fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen eine Fristverlängerung für die Einreichung der Gesuche um einen
Solidaritätsbeitrag gewährt werden sollte. Nach Kenntnisnahme des Schlussberichts der
Unabhängigen Expertenkommission Administrative Versorgungen entschlossen sich
beide Kommissionen dazu, deren Empfehlung nachzukommen, die einjährige Frist zur
Einreichung der Gesuche abzuschaffen. Den betroffenen Personen falle es oftmals
schwer, gegenüber den Behörden mit Forderungen aufzutreten, argumentierte der
Initiant, und deshalb wäre eine Fristerstreckung «ein Akt der Menschlichkeit», sodass
auch Personen entschädigt werden könnten, denen es durch das erlittene Leid
unmöglich war, sich an die vorgegebene Frist zu halten. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.11.2019
KARIN FRICK

In der Fragestunde vom 18. März 2019 bemerkte Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel
(sp, FR), dass die Auszahlung des Solidaritätsbeitrages an Betroffene der
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen zur Kürzung von deren Ergänzungsleistungen (EL)
führen kann. In seiner Antwort auf die entsprechende Frage Schneider Schüttels
erklärte der Bundesrat, der Solidaritätsbeitrag sei gemäss geltendem Recht bei der
Berechnung der Ergänzungsleistungen zwar nicht als Einnahme, aber als
Vermögensbestandteil anzurechnen. Dass ehemalige Verdingkinder und
Administrativversorgte aufgrund der Solidaritätszahlung Einbussen bei den
Ergänzungsleistungen hinnehmen müssten, dürfe aber nicht sein; zur Behebung dieses
Missstandes sei eine Gesetzesänderung notwendig.
Ende August rückte ein Beitrag der SRF-Sendung «Kassensturz» über eine betroffene
Frau, deren Ergänzungsleistungen aufgrund des Solidaritätsbeitrags gekürzt worden
waren, die Diskussion ins Licht der Öffentlichkeit. Daraufhin reichten die
Rechtskommissionen beider Räte zwei gleichlautende Motionen ein mit der Forderung,
die Genugtuung für ehemalige Verdingkinder sei ohne Anrechnung an die
Ergänzungsleistungen auszubezahlen (Mo. 19.3971 und Mo. 19.3973). Zeitgleich nahm
sich auch die SGK-SR des Problems an und beschloss einstimmig, eine entsprechende
parlamentarische Initiative auszuarbeiten. Sie hoffte, auf dem Weg der
parlamentarischen Initiative schneller zur angestrebten Gesetzesänderung zu gelangen
als via Motion. Ihre Schwesterkommission stimmte der Initiative denn auch kurz darauf
zu, sodass die SGK-SR noch im Oktober einstimmig einen Erlassentwurf verabschieden
konnte. Dieser sah vor, dass Solidaritätsbeiträge künftig bei der Berechnung der
Ergänzungsleistungen nicht mehr als Vermögen oder Vermögenserträge gewertet
werden und dass bereits erfolgte EL-Kürzungen aufgehoben und den Betroffenen
zurückerstattet werden. In seiner Stellungnahme räumte der Bundesrat ein, dass die in
den bekannten Fällen angewandte Ausnahmeregel «in einem gewissen Widerspruch
zum Grundsatz, wonach der Solidaritätsbeitrag nicht zur Reduktion von Sozial- und
Ergänzungsleistungen führen soll», stehe. Er versicherte dem Kommissionsentwurf
deshalb seine Unterstützung. Unverändert passierte die Vorlage in der Wintersession
2019 beide eidgenössischen Räte oppositionslos und wurde in den
Schlussabstimmungen jeweils einstimmig angenommen. Zusätzlich hiessen die Räte
auch die Motionen ihrer jeweiligen Rechtskommissionen mit demselben Anliegen gut. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2019
KARIN FRICK
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Nachdem der parlamentarischen Initiative Comte (fdp, NE) zur Fristverlängerung für die
Gesuche um einen Solidaritätsbeitrag für die Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen und von Fremdplatzierungen vor 1981 von beiden Kommissionen
Folge gegeben worden war, erarbeitete die RK-SR die entsprechende
Gesetzesänderung. Im Gegensatz zur Anregung der Initiative sah sie jedoch keine
Verlängerung, sondern die Streichung der Frist vor. Viele der Betroffenen müssten sich,
um ein Gesuch einreichen zu können, der schwierigen Vergangenheit stellen und eine
festgesetzte Frist lasse nicht allen genügend Zeit, die entsprechende Entscheidung zu
treffen, begründete die RK-SR diesen Schritt. Um eine rechtsungleiche Behandlung der
Personen, die ihr Gesuch später einreichen werden, gegenüber jenen, die die
Auszahlung von CHF 25'000 bereits erhalten haben, zu vermeiden, müssten zudem alle
auszubezahlenden Solidaritätsbeiträge CHF 25'000 betragen. Die Summe von CHF
25'000 sollte daher nicht mehr als Höchstbetrag, sondern als fixer Betrag im Gesetz
festgeschrieben werden, auf dessen Auszahlung bei Erfüllung der gesetzlichen Kriterien
auch ein Rechtsanspruch besteht.
Der Bundesrat befürwortete in seiner Stellungnahme das Vorhaben der Kommission,
merkte aber an, dass der ursprünglich im Gesetz festgelegte Zahlungsrahmen von CHF
300 Mio. nicht mehr das richtige Finanzierungsinstrument darstelle, wenn der Bund
sich verpflichte, bei Gutheissung eines Gesuchs in jedem Fall CHF 25'000
auszubezahlen. Die benötigten Mittel müssten nach Auslaufen des Zahlungsrahmens im
Budgetprozess bewilligt werden. Er beantragte deshalb die Streichung des
Zahlungsrahmens aus dem Gesetz.
In der Frühjahrssession 2020 nahmen sowohl der Ständerat (einstimmig bei einer
Enthaltung) als auch der Nationalrat (mit 189 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung) in der
Gesamtabstimmung den Entwurf der RK-SR mit der vom Bundesrat beantragten
Änderung an. Im Nationalrat blieb ein Minderheitsantrag Geissbühler (svp, BE), der die
Frist anstatt aufzuheben bis Ende 2022 verlängern wollte, ausserhalb der SVP-Fraktion
ohne Unterstützung.
Die Schlussabstimmungen konnten aufgrund des Corona-bedingten Abbruchs der
Session nicht mehr im Frühling 2020 durchgeführt werden. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2020
KARIN FRICK

Aufgrund des coronabedingten Abbruchs der Frühjahrssession 2020 standen die
Schlussabstimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Aufarbeitung der
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 in Umsetzung
einer parlamentarischen Initiative Comte (fdp, NE) erst in der Sommersession
desselben Jahres auf der Tagesordnung der eidgenössischen Räte. Konkret wurde mit
der Gesetzesänderung die Frist zur Einreichung der Gesuche um Solidaritätsbeiträge
gestrichen. Der Entwurf wurde vom Ständerat einstimmig bei einer Enthaltung (Philippe
Bauer; fdp, NE) und vom Nationalrat mit einer Gegenstimme (Erich Hess; svp, BE)
angenommen. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2020
KARIN FRICK

In der Sommersession 2021 schrieben die eidgenössischen Räte die beiden
gleichlautenden Motionen ihrer Rechtskommissionen «Gerechtigkeit für
Verdingkinder» (Mo. 19.3971 und 19.3973) ab. Deren Forderung, den ehemaligen
Verdingkindern die Genugtuung ohne Anrechnung an die Ergänzungsleistungen
auszubezahlen, war mit der parlamentarischen Initiative 19.476 inzwischen erfüllt
worden. 22

MOTION
DATUM: 10.06.2021
KARIN FRICK

Kriminalität

Während gewaltbetroffene erwachsene Frauen in der ganzen Schweiz Schutz und
Zuflucht in Frauenhäusern finden könnten, fehle ein solches Angebot für Mädchen und
junge Frauen, die zum einen, wenn minderjährig, in Frauenhäusern nicht zugelassen
seien und zum anderen bezüglich Begleitung und Unterstützung andere Bedürfnisse
hätten als erwachsene Frauen, stellte die Berner SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen im
Herbst 2019 fest und reichte ein entsprechendes Postulat ein. Mit dessen
stillschweigender Annahme in der Wintersession 2019 gab der Nationalrat beim
Bundesrat erstens die Erhebung einer Statistik über gewaltbetroffene Mädchen und
junge Frauen sowie zweitens die Abklärung des Bedarfs an entsprechenden
Schutzplätzen in Auftrag. 23

POSTULAT
DATUM: 20.12.2019
KARIN FRICK
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Aussenpolitik

Aussenpolitik

Le Conseil fédéral a présenté en fin d’année son message concernant la révision totale
de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI). En vigueur depuis 1993,
cette loi permettait chaque année à plusieurs milliers de personnes de recevoir
conseils et assistance dans les centres LAVI mis en place par les cantons, et de pouvoir
également bénéficier de réparations morales ou d’indemnisations. Dans son projet de
loi, le Conseil fédéral a proposé de plafonner le montant des aides financières et de les
exclure en cas d’agression subie à l’étranger ou d’attentat terroriste, par exemple. Le
gouvernement a ainsi fixé le montant maximum de la réparation morale à 70 000 francs
pour la victime directe et à 35 000 pour les proches. Pour justifier cela, le Conseil
fédéral a expliqué que les faits survenant à l’étranger étaient trop difficiles à vérifier, et
que les voyageurs devaient assumer eux-mêmes les risques éventuels posés par leurs
déplacements, en contractant notamment une assurance ou en évitant de se rendre
dans des régions en crise. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.11.2005
ELIE BURGOS

Le Conseil national s’est saisi du projet de révision totale de la loi fédérale sur l’aide
aux victimes d’infractions durant l’année sous revue. L’entrée en matière a été acquise
sans opposition. Toutefois, estimant que le projet entraînait une dégradation de la
situation des victimes d’infractions, les rapporteurs du groupe socialiste et du groupe
des Verts ont conditionné leur approbation à l’issue de la discussion par article. Au
cours de cette dernière, différentes propositions de minorité déposées par le camp
rose-vert ont été rejetées. Le plénum s’est en outre rallié, par 109 voix contre 66, au
projet du Conseil fédéral, qui prévoyait qu’aucune indemnité ni réparation morale ne
soit accordée à la victime si l’infraction a été commise à l’étranger. Il a en revanche
décidé, sur proposition de sa commission, de biffer le principe selon lequel les cantons
doivent faire connaître l’existence de l’aide aux victimes. Il a également suivi le Conseil
fédéral et décidé, par 97 voix contre 56, que le montant de la réparation morale ne
pouvait excéder 70 000 francs pour la victime, et 35 000 francs pour un proche. Le
projet de loi a été adopté au vote sur l’ensemble par 103 voix contre 56, Verts et
socialistes se prononçant en bloc contre le projet. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2006
ELIE BURGOS

Suite à l’examen de la révision totale de la loi sur l’aide aux victimes d’infraction par le
Conseil national fin 2006, le Conseil des Etats s’est saisi de cet objet. Il a suivi la
chambre du peuple sur la question du champ d’application de la loi à raison du lieu, qui
prévoit qu’aucune indemnité ni réparation morale ne soit accordée à la victime si
l’infraction a été commise à l’étranger. Il s’est cependant rallié, grâce à la voix
prépondérante de son président, au projet du Conseil fédéral, se prononçant en faveur
d’un devoir d’information imposé aux cantons. Quant au montant de la réparation
morale, les députés ont suivi le Conseil national et décidé, par 26 voix contre 8, de la
ramener à 70 000 francs lorsque l’ayant droit est la victime, et à 35'000 francs lorsque
l’ayant droit est un proche. Au vote sur l’ensemble, le Conseil des Etats a approuvé le
projet par 31 voix contre 0 et 3 abstentions. Le Conseil national a toutefois maintenu sa
position sur le devoir d’information (contre l’avis de la gauche), à laquelle le Conseil des
Etats s’est finalement rallié. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.2007
ELIE BURGOS

Landesverteidigung
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Landesverteidigung und Gesellschaft

Le Conseil national a transmis un postulat Günter (ps, BE) qui invite le Conseil fédéral à
étudier comment le DDPS pourrait participer au programme de soins thérapeutiques
pour les victimes de la torture mis sur pieds par la Croix-Rouge suisse et à rendre un
rapport à ce sujet. L’auteur argue que par rapport aux nouvelles missions de l’armée,
les autorités ont intérêt à acquérir des connaissances concrètes dans le domaine du
comportement des civils et des militaires confrontés à des expériences
traumatisantes. 27

POSTULAT
DATUM: 20.03.1998
FRANÇOIS HUGUENET

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Durant la session d’automne, le Conseil national a transmis un postulat Carobbio
Guscetti (ps, TI) au sujet des entreprises sociales. Le texte invite le Conseil fédéral à
rédiger un rapport sur ces entreprises dont le but consiste à réinsérer dans le monde
du travail les personnes sans emploi en leur permettant d'exercer une activité
productive. 28

POSTULAT
DATUM: 27.09.2013
LAURENT BERNHARD

Le Conseil fédéral a transmis son rapport sur le rôle des entreprises sociales, en
réponse au postulat Carobbio Guscetti (ps, TI). Aucune définition ne fait l'unanimité.
Toutefois, ce type d'entreprise poursuit un double objectif, à la fois économique et
social. En Suisse, non soumises à une forme juridique spécifique, elles prennent donc
différentes formes. Les mesures d'insertion professionnelle dans le domaine de de
l’assurance-invalidité (AI) et de l’assurance-chômage (AC) se fondent sur la législation
fédérale. Celles relevant de la politique en matière d'handicap et d'aide social reposent
sur les législations cantonales. D'après une étude, la Suisse compte environ 300
entreprises sociales, dont 7'700 collaborateurs et 32'000 bénéficiaires. Exonérées de
l'impôt pour la plupart, elles se financent grâce aux recettes commerciales, aux
contributions des pouvoirs publics et des dons. Le postulat est classé. 29

BERICHT
DATUM: 31.10.2016
DIANE PORCELLANA

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Jahresrückblick 2020: Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Die Gesundheitspolitik stand 2020, wie die gesamte Schweizer Politik, ganz im Zeichen
der Corona-Pandemie, welche die Schweiz im Februar – damals noch als Epidemie
eingestuft – erreichte und seither in Atem hält. Die steigenden Infektionszahlen
veranlassten den Bundesrat dazu, am 28. Februar die «besondere Lage» gemäss
Epidemiengesetz auszurufen, mit welcher der Bund die Weisungsbefugnisse gegenüber
den Kantonen sowie die Verantwortung für die Krisenbewältigung übernahm. Zudem
verabschiedete die Regierung die Verordnung über «Massnahmen zur Bekämpfung des
Coronavirus (Covid-19)», durch welche Grossveranstaltungen mit über 1'000 Personen
bis auf Weiteres verboten wurden. Dennoch stiegen die Fallzahlen in der Folge
drastisch an, so dass der Bundesrat am 13. März in einer zweiten Verordnung die
Einreise aus Risikoländern einschränkte und das Zusammenkommen von über 100
Personen untersagte. 
Nachdem auch diese Massnahmen dem Anstieg der Fallzahlen keinen Einhalt gebieten
konnten, verkündete der Bundesrat am 16. März die ausserordentliche Lage gemäss
dem Epidemiengesetz und ordnete einen Lockdown an, um weiterhin genügend freie
Betten in Krankenhäusern garantieren zu können. Abgesehen von
Lebensmittelgeschäften und Gesundheitseinrichtungen mussten sämtliche Läden,
Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe schliessen. Öffentliche
und private Veranstaltungen wurden untersagt, der Präsenzunterricht in Schulen
wurden verboten und die Bevölkerung wurde dazu angehalten, zuhause zu bleiben und
wenn möglich Homeoffice zu betreiben. Einhalten der Hygienemassnahmen und
Abstand wahren – was sich in den darauffolgenden Monaten noch als Social Distancing
durchsetzen sollte –, waren die Devise. Die Grenzen zu sämtlichen noch offenen
grossen Nachbarländern wurden geschlossen und Schweizerinnen und Schweizer

BERICHT
DATUM: 31.12.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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zurück ins Land gerufen. In diesem Zusammenhang organisierte die Regierung
Rückholaktionen von im Ausland gestrandeten Bürgerinnen und Bürgern, an der sich
auch die Rega beteiligte. 
Am 20. März reduzierte die Landesregierung die erlaubte Gruppengrösse von
öffentlichen Versammlungen weiter auf fünf Personen. Da die Spitäler stark
beansprucht waren, verbot sie zudem die Durchführung von nicht dringend
notwendigen Untersuchungen, Eingriffen und Therapien in medizinischen
Einrichtungen], was dazu führte, dass die Spitäler erhebliche finanzielle Einbussen
erlitten. Gleichzeitig hob der Bundesrat die Bestimmungen zu Arbeits- und Ruhezeiten
im Gesundheitswesen auf, um der Problematik der knappen personellen Ressourcen
begegnen zu können. 
Am 8. April verlängerte der Bundesrat die Massnahmen der ausserordentlichen Lage bis
zum 26. April, kündigte aber am 16. April erste Lockerungsschritte an, die bis im Juni
erfolgten. In der Folge entspannte sich die Situation während den Sommermonaten, so
dass der Bundesrat das Corona-Zepter an die Kantone zurückgegeben konnte. Diese
Beruhigung der Lage war jedoch nur von begrenzter Dauer: Aufgrund der steigenden
Fallzahlen erliess der Bundesrat am 18. Oktober erneut landesweite Massnahmen wie
zum Beispiel ein Versammlungsverbot von mehr als 15 Personen.
Weil die vom Bundesrat erlassenen Notverordnungen nach sechs Monaten automatisch
ausser Kraft treten, mussten die darin enthaltenen Massnahmen zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie in Bundesgesetz gegossen werden. In der Herbstsession behandelte
das Parlament entsprechend das stark umstrittene dringliche Covid-19-Gesetz, zu dem
der Verein «Freunde der Verfassung» das Referendum ergreifen wollte. Bereits in der
Wintersession und somit noch vor Ablauf der Referendumsfrist nahm das Parlament auf
Antrag des Bundesrates zudem einige Anpassungen am neuen Gesetz vor, die es dem
Bundesrat ermöglichen sollen, die Auswirkungen der zweiten Welle abzudämpfen.

Obwohl die Corona-Pandemie den Parlamentsbetrieb zweifelsohne dominierte, wurden
auch andere Geschäfte in der Gesundheitspolitik behandelt. Im Bereich der
Krankenpflege war dies zum Beispiel der indirekte Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative,
dem sich die beiden Räte in mehreren Sessionen annahmen. Der Pflegeberuf hatte
durch die Coronakrise zwar an Ansehen gewonnen, trotzdem gab es zwischen den
beiden Parlamentskammern unter anderem noch Differenzen bezüglich des
eigenständigen Abrechnens durch die Pflegefachpersonen mit den Krankenkassen oder
bezüglich der Ausbildungsbeiträge durch die Kantone. 
Weiter ermöglichten die beiden Räte in der Herbstsession Versuche zur kontrollierten
Abgabe von Cannabis, von denen man sich einen Erkenntnisgewinn zu alternativen
Regulierungsformen erhoffte. Auch medizinischer Cannabis war 2020 ein Thema: So
beabsichtigte der Bundesrat, den Zugang zu medizinischen Cannabisbehandlungen zu
ermöglichen. Die Volkskammer befasste sich in der Wintersession mit dem Geschäft
und hiess die entsprechende Änderung am BetmG gut. 
Im Spätsommer gab die Landesregierung bekannt, dass sie die Initiative «Kinder und
Jugendliche ohne Tabakwerbung» zur Ablehnung empfehle, da ihr das Anliegen zu weit
gehe. Es müsse ein gewisses Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Interessen und
den Interessen der öffentlichen Gesundheit bestehen, was der Bundesrat beim
Volksbergehren, das ein weitreichendes Verbot für Tabakproduktewerbung vorsah, als
nicht gegeben erachtete. Er unterstütze allerdings den Jugendschutz im Rahmen der
parlamentarischen Debatte zum Tabakproduktegesetz, mit dem sich der Nationalrat im
Dezember 2020 auseinandersetzte. 

Während in der Sportpolitik zu Beginn des Jahres Themen wie die in Lausanne
organisierten Olympischen Winterjugendspiele und das Fortbestehen des
Lauberhornrennens in den Schlagzeilen waren, wichen diese Ende Februar Artikeln im
Zusammenhang mit Covid-19. So traf die Absage von Grossveranstaltungen vor allem die
Profiligen des Fussballs und des Eishockeys hart. Nachdem die Ligen zuerst eine
vorläufige Pause eingelegt hatten, wurden die Saisons am 12. März (Eishockey)
respektive 30. April (die unteren Ligen im Fussball) definitiv abgebrochen.
Zwischenzeitlich kam es zu Diskussionen, ob Geisterspiele durchgeführt oder ganz auf
den Spielbetrieb verzichtet werden sollte. Um die wirtschaftlichen Auswirkungen des
Coronavirus zu dämpfen, sagte der Bundesrat am 20. März der Sportbranche CHF 100
Mio. zu, wobei die eine Hälfte in Form von zinslosen Darlehen an den Spitzensport und
die andere Hälfte als A-fonds-perdu-Beiträge an den Breitensport gehen sollten. Da
dies nicht ausreichte, wurde Mitte Mai ein Stabilisierungspaket im Umfang von einer
halben Milliarde Franken festgelegt. Im Rahmen der Behandlung des Covid-19-Gesetzes
im September einigten sich National- und Ständerat darauf, dass nicht die Ligen,
sondern die Sportvereine selber Darlehen erhalten sollen, wobei sie Sicherheiten im
Umfang von einem Viertel ihres betrieblichen Aufwandes der Saison 2018/19 zu leisten
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haben. Anfang November stellte Sportministerin Amherd ein Hilfspaket für den Sport
vor, das bis Ende 2021 CHF 350 Mio. für den Spitzensport und CHF 200 Mio. für den
Breitensport vorsah und von dem auch semiprofessionelle Teams verschiedener
weiterer Sportarten profitieren können sollen.

Nicht nur für die Unternehmen und die Sportvereine, sondern auch für die Schweizer
Bevölkerung hatte die Corona-Pandemie grosse finanzielle Einbussen zur Folge,
weshalb sich auch im Themenbereich Sozialhilfe einiges tat. Dabei würden aber nicht
alle Bevölkerungsgruppen gleich stark von der Krise getroffen, berichteten die Medien.
Der Krise besonders stark ausgesetzt seien die unteren Einkommensschichten, wo
bereits einige Hundert Franken, die beispielsweise wegen dem durch Kurzarbeit für
viele Personen auf 80 Prozent reduzierten Lohn wegfielen, einen grossen Unterschied
machten. Aus diesem Grunde hielt die Hilfsorganisation Caritas den Bundesrat und das
Parlament dazu an, Unterstützungsprogramme, die einmalige Direktzahlungen in der
Höhe von CHF 1'000 beinhalteten, für armutsbetroffene Haushalte und Einzelpersonen
zu beschliessen. Die durch die Pandemie gemäss Medien verstärkten Ungleichheiten in
der Bevölkerung wurden insbesondere anhand der teilweise über einen Kilometer
langen Menschenschlangen vor Lebensmittelausgabestellen in Genf oder Zürich
ersichtlich. Besonders stark auf solche Angebote angewiesen waren viele Sans-Papiers,
die keine Sozialhilfe beziehen können, sowie Ausländerinnen und Ausländer mit
Aufenthalts- bzw. Niederlassungsbewilligung, da diese einen Widerruf ihrer
Bewilligungen riskierten, wenn sie Sozialhilfe bezögen. 
Bereits im Vorjahr – also noch vor der Pandemie – hatte der Ständerat eine Motion der
WBK-SR (Mo. 19.3953) behandelt, welche die Einrichtung eines fünfjährigen Monitoring-
Zyklus zur Prävention und Bekämpfung von Armut beabsichtigte. Der Nationalrat
stimmte dem Kommissionsbegehren in der Sommersession 2020 zu; dies wohl auch im
Lichte der gegebenen Umstände, wie einige Medien mutmassten.

Welch gewaltigen Raum die Thematik rund um die Covid-19-Pandemie in der
Medienberichterstattung einnahm, widerspiegelt sich auch in der Anzahl dazu
veröffentlichter Zeitungsartikel (siehe APS-Zeitungsanalyse 2020). Dabei dominierte
die Pandemie nicht nur die Berichterstattung im Themenbereich «Gesundheitspolitik»
(siehe Abb. 1), sondern machte zu Zeiten, wo die Covid-19-Fallzahlen sehr hoch waren –
sprich im Frühjahr und im Herbst –, sogar gut ein Drittel beziehungsweise ein Viertel
der abgelegten Zeitungsberichte über alle untersuchten Zeitungen und Themen hinweg
aus. Während sich die Artikelzahl zur Sozialhilfe 2020 auf konstant tiefem Niveau hielt,
ist für den Sport im Mai ein leichter Peak erkennbar. Im September, als das Parlament
das Covid-19-Gesetz beriet, von welchem auch der Sport stark betroffen war, fiel die
Medienpräsenz hingegen sehr gering aus. 30

Gesundheitspolitik

Eine von der EU finanzierte Studie untersuchte den Zusammenhang zwischen sozialer
Schicht und Gesundheit in elf westeuropäischen Ländern. Die geringsten Unterschiede
zeigten sich dabei in der Schweiz, in Deutschland (West) und in Spanien, die grössten in
Schweden, Norwegen und Dänemark. Im Mittelfeld lagen Grossbritannien, Frankreich,
die Niederlande, Finnland und Italien. Mit Ausnahme der Krebserkrankungen steht der
soziale Status in der Schweiz im europäischen Vergleich eher gering mit der
Sterblichkeit in Zusammenhang, insbesondere bei den Herz-Kreislauf-Problemen, die
in der Schweiz zu 10%, in den nordeuropäischen Ländern und in Grossbritannien
hingegen zu 50% an die (untere) soziale Schicht gekoppelt sind. Welche Gründe für die
schichtspezifisch unterschiedlichen Krankheitsbilder in den westeuropäischen Staaten
verantwortlich sind, soll in weiteren Studien abgeklärt werden. 31

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 20.06.1998
MARIANNE BENTELI
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Sozialhilfe

Im April leitete der Bundesrat dem Parlament den lange erwarteten Entwurf zu einem
Opferhilfegesetz (OHG) zu. Hauptelement des neuen Gesetzes ist, dass nicht mehr in
erster Linie die Täter oder Täterinnen, sondern vermehrt die Opfer von
Gewaltverbrechen ins Zentrum des Strafrechts gerückt werden. Erstes Ziel der
Opferhilfe ist die Beratung und Betreuung. Die Kantone werden verpflichtet, rund um
die Uhr und kostenlos für die medizinische, psychologische, soziale, materielle und
juristische Unterstützung der Opfer zu sorgen. Ein weiterer zentraler Punkt des OHG ist
die künftige Besserstellung des Opfers im Strafverfahren. So darf seine Identität nicht
mehr veröffentlicht werden. Begegnungen zwischen Opfer und Täter sind möglichst zu
vermeiden. Für Frauen ist bedeutsam, dass Opfer von Sexualdelikten bei polizeilichen
Ermittlungsverfahren verlangen können, von einer Person gleichen Geschlechts
einvernommen zu werden. Betroffene sollen das Recht haben, sich bei Einvernahmen
von einer Vertrauensperson begleiten zu lassen und Antworten zu verweigern, welche
die Intimsphäre verletzen. Die vorberatende Kommission des Nationalrates verbesserte
die Opferrechte in zwei Punkten: auf Verlangen soll die Öffentlichkeit ausgeschlossen
werden und dem urteilenden Gericht muss mindestens eine Person gleichen
Geschlechts wie das Opfer angehören. Letztere Forderung will auch eine Motion Bär
(gp, BE) durchsetzen, die von 22 weiteren Parlamentarierinnen unterzeichnet wurde. Im
weiteren ist eine Entschädigung des Opfers durch den Staat vorgesehen, wenn es vom
Täter nicht oder nur ungenügend entschädigt werden kann. In diese Richtung zielt auch
das Europäische Übereinkommen über die Entschädigung von Opfern von Gewalttaten,
dessen Ratifizierung der Bundesrat gleichzeitig beantragte. Dieses Abkommen strebt
eine Harmonisierung der entsprechenden Rechtsgrundlagen in ganz Europa an. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.1990
MARIANNE BENTELI

Da der Nationalrat im OHG die Bestimmung eingeführt hatte, dass auf Antrag des
Opfers ein gleichgeschlechtlicher Richter zu amten hat, wurde eine Motion Bär, welche
dies in jedem Fall zwingend festschreiben wollte, nur als Postulat angenommen. 33

POSTULAT
DATUM: 11.06.1991
MARIANNE BENTELI

Diskussionslos stimmten beide Räte dem Europäischen Übereinkommen über die
Entschädigung für Opfer von Gewalttaten zu, welches eine Harmonisierung der
diesbezüglichen Rechtsgrundlagen in ganz Europa zum Ziel hat. 34

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 20.06.1991
MARIANNE BENTELI

Zum Abschluss der Jubiläumssitzung im Januar 1991 behandelte die grosse Kammer als
Erstrat das Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz,
OHG). Bei dessen Präsentation sprach die Präsidentin der vorberatenden Kommission,
die Luzerner CVP-Abgeordnete Stamm, von einem «historischen Moment für das
schweizerische Strafrecht». Erstmals werde bei einer Strafverfahrensordnung nicht nur
dem Täter, sondern auch dem Opfer Beachtung geschenkt. Sie erinnerte daran, dass
das nun vorliegende Gesetz auf einen Volksauftrag aus dem Jahre 1984 zurückgeht.
Damals unterstützten alle Stände und eine überwältigende Mehrheit von 84 Prozent der
Stimmenden die Schaffung eines neuen Artikels 64ter der Bundesverfassung, welcher
den Bund und die Kantone beauftragt, dafür zu sorgen, dass Opfer von Straftaten gegen
Leib und Leben Hilfe erhalten.

Entgegen dem Antrag einer bürgerlichen Kommissionsminderheit hielt der Rat daran
fest, die Rechte des Opfers im Strafverfahren gesamtschweizerisch zu regeln, in diesem
speziellen Fall also vom Grundsatz der strafprozessrechtlichen Kompetenzen der
Kantone abzuweichen. Der Anspruch des Opfers auf Begleitung durch eine
Vertrauensperson sowie die Möglichkeit, die Aussagen über Fragen der Intimsphäre zu
verweigern, blieben ebenfalls im Gesetz. Opfer von sexuellen Straftaten sollen zudem
das Recht haben zu verlangen, dass wenigstens eine Person ihres Geschlechts dem
urteilenden Gericht angehört. Der entsprechende Artikel fand mit 71:70 Stimmen
allerdings nur ganz knapp Zustimmung.

Die kleine Kammer folgte dem Nationalrat in den wesentlichen Punkten. Im Sinn von
mehr Kantonshoheit beschloss sie aber, statt einer eidgenössischen Rekurskommission
kantonale Beschwerdeinstanzen einzusetzen und den Kantonen die ganzen
Betriebskosten für die Beratungsstellen zu überbürden. Der Nationalrat bereinigte die
Differenzen im Sinn des Ständerates, so dass das Gesetz in der Herbstsession 1991
definitiv verabschiedet werden konnte. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.1991
MARIANNE BENTELI
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In der Stadt Zürich erhalten Opfer von Sexualdelikten bereits vor Inkrafttreten des
OHG juristische, medizinische und psychotherapeutische Hilfe. Für das in der Schweiz
einzigartige, vorläufig auf zwei Jahre befristete Pilotprojekt mit Kosten von CHF 4 Mio.
wurde Mitte Oktober 1991 beim Zürcher Sozialamt eine «Kontaktstelle Opferhilfe» in
Betrieb genommen. Die Hilfeleistungen, die ohne grosse Bürokratie angeboten werden,
sollen ausdrücklich auch bei Vergewaltigung in der Ehe gewährt werden. 36

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.11.1991
MARIANNE BENTELI

Opfer von Gewaltverbrechen haben ab dem 1. Januar 1993 Anrecht auf Betreuung,
Beratung und Entschädigung. Der Bundesrat setzte das Opferhilfegesetz auf diesen
Zeitpunkt in Kraft und beschränkte in einer Verordnung die maximale Entschädigung,
welche zu Lasten der Kantone geht, auf CHF 100'000. Der Bund will jährlich CHF 7.5
Mio. für die Beratungsstellen und CHF 3 bis 4 Mio. für Zusatzhilfe zur Verfügung stellen.
Allerdings zeigte sich auch, dass die notwendige Infrastruktur in den Kantonen noch
kaum bereit ist. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.11.1992
MARIANNE BENTELI

Als direkte Folge des Opferhilfegesetzes, welches bestimmt, dass Opfer von
Sexualdelikten Anrecht auf Einvernahme und Urteil durch eine Person des gleichen
Geschlechts haben, wurde auf den 1.1.1993 erstmals eine Frau in die Militärjustiz
gewählt. 38

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.1992
MARIANNE BENTELI

Seit Beginn des Berichtsjahres 1993 ist das Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von
Straftaten («Opferhilfegesetz», OHG) in Kraft. Als Opfer im Sinne des neuen Gesetzes
gelten Personen, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder
psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden sind, unabhängig davon, ob
der Täter ermittelt werden kann oder einer Strafe zugeführt wird. Vollzogen werden
muss dieses Gesetz, welches für die Opfer umfassende Beratung, finanzielle Hilfe und
eine Besserstellung im Strafprozess verlangt, in den Kantonen, doch verlief die
Umsetzung fast überall harzig. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.01.1993
MARIANNE BENTELI

Im Einverständnis mit dem Bundesrat überwies der Nationalrat diskussionslos ein
Postulat Robert (gp, BE), welches den Bundesrat ersucht, sich generell für die
Schaffung von professionell betreuten Zentren für Vergewaltigungs- und Folteropfer
im ehemaligen Jugoslawien einzusetzen sowie in Zusammenarbeit mit Kirchen und
Hilfswerken die Errichtung einer derartigen Institution in der Schweiz zu
unterstützen. 40

POSTULAT
DATUM: 19.03.1993
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrätin Goll (sp, ZH) die Landesregierung verpflichten,
Bundesbeiträge an die heute bestehenden 13 Frauenhäuser der Schweiz auzurichten.
Der Bundesrat anerkannte ausdrücklich die immense Aufbau-, Betreuungs- und
Öffentlichkeitsarbeit, welche die Frauenhäuser und Notaufnahmestellen für Kinder und
Jugendliche seit den 1970er Jahren vollbracht haben. Für die Frage der Finanzierung
verwies er aber auf das Opferhilfegesetz (OHG), welches es den Kantonen ermöglicht,
während den ersten sechs Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes Bundesbeiträge für
den Aufbau der Opferhilfe auszulösen. Einige Kantone – so etwa Schaffhausen – hätten
die Frauenhäuser bereits als Beratungsstellen nach OHG anerkannt. Nach diesen
Ausführungen wurde die Motion auf Antrag des Bundesrates nur als Postulat
überwiesen. 41

MOTION
DATUM: 18.03.1994
MARIANNE BENTELI

Die Umsetzung des seit Anfang 1993 in Kraft stehenden Opferhilfegesetzes verläuft
nach wie vor schleppend und uneinheitlich, da die Kantone die Vollzugspraxis mehr
oder weniger mühsam erarbeiten müssen. Die Konferenz der kantonalen
Fürsorgedirektoren will deshalb gesamtschweizerische Richtlinien erarbeiten lassen.
Ihrer Ansicht nach müsste die Opferhilfe einheitlicher und grosszügiger gehandhabt
werden. 42

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 18.06.1994
MARIANNE BENTELI
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Das Schweizerische Rote Kreuz beschloss, 1995 im Raum Bern ein
gesamtschweizerisches Ambulatorium für Folteropfer einzurichten. Mit der
Ratifizierung der UNO-Konvention gegen Folter hat sich die Schweiz verpflichtet, den
Folteropfern eine Rehabilitation zu ermöglichen. Anders als beispielsweise in
Dänemark, Schweden, Holland und Frankreich gibt es jedoch bisher in der Schweiz kein
spezifisches Therapieangebot für die rund 8000 hier lebenden Folteropfer. An der für
die Startphase zur Vefügung stehenden Summe von CHF 1.4 Mio. beteiligen sich der
Bund mit CHF 300'000 und der Kanton Bern mit CHF 100'000. Mehr als CHF 800'000
wurden über private Spenden aufgebracht. Der Bundesrat will im Rahmen der
Asylgesetzrevision die Möglichkeit prüfen, jährliche Beiträge an die Betriebskosten des
Ambulatoriums zu leisten. 43

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 11.11.1994
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrätin Goll (frap, ZH) den Bundesrat verpflichten, das
Opferhilfegesetz (OHG) zu revidieren und die zweijährige Verjährungsfrist für die
Einreichung von Gesuchen zwecks Entschädigung und Genugtuung aufzuheben. Sie
verwies dabei auf die Erfahrung, dass sexuell ausgebeutete Frauen und Kinder oft Jahre
brauchen, bis sie ihr Schweigen brechen können. Der Bundesrat machte geltend, es sei
grundsätzlich richtig, dass ein Entschädigungs- oder Genugtuungsgesuch möglichst
rasch eingereicht werden solle, da es mit dem Zeitablauf zunehmend schwieriger
werde, die massgeblichen Ereignisse festzustellen und zu überprüfen, ob und inwiefern
diese den Schaden verursacht haben. Er anerkannte aber, dass es Situationen gibt, in
denen Betroffene am rechtzeitigen Handeln gehindert sein könnten, so namentlich in
Fällen, in denen eine materielle oder emotionale Abhängigkeit vom Täter oder der
Täterin besteht (Kindsverhältnis, Ehe, Arbeitsverhältnis) oder in denen aus der Natur
der Straftat starke psychische Hemmungen entstehen, die – wie eben bei sexuellen
Handlungen – ein rasches Reagieren oft verunmöglichen. Hier könnte seiner Ansicht
nach eine flexiblere Regelung der Verwirkungsfrist angezeigt sein. Es wäre aber auch
denkbar, die Frist erst ab dem Zeitpunkt laufen zu lassen, in dem das
Abhängigkeitsverhältnis beendet ist, wie dies etwa der Kanton Zürich in seinem
Einführungsgesetz zum OHG vorgesehen hat. Da das OHG erst am 1. Januar 1993 in Kraft
getreten ist, möchte der Bundesrat vorerst mit dem Gesetz Erfahrungen sammeln. Er
beantragte deshalb erfolgreich Umwandlung in ein Postulat. 44

MOTION
DATUM: 24.03.1995
MARIANNE BENTELI

Im Herbst 1995 eröffnete in Bern das Therapiezentrum des Schweizerischen Roten
Kreuzes für internationale Folteropfer seine Tore. Obgleich der Bedarf ausgewiesen ist
und die Notwendigkeit sowohl vom Bund wie von Fachkreisen anerkannt wird, kämpft
das Zentrum von Beginn an finanziell ums Überleben. Primär von privaten Spenden
getragen, erhielt die Institution vom Bund eine Starthilfe von CHF 300'000 und darf
auch 1996 mit einem Zustupf von CHF 150'000 rechnen. Gegenwärtig beruft sich der
Bund für seine nicht eben grosszügige Hilfe noch auch fehlende rechtliche Grundlagen,
will diese aber im Rahmen des revidierten Asylgesetzes schaffen. Dies ist umso
dringender, als sich die Schweiz mit der Unterzeichnung der UNO-Konvention gegen
Folter verpflichtet hat, den Folteropfern eine Rehabilitation anzubieten. Von den
Kantonen beteiligten sich lediglich Bern als Standortkanton sowie die Kantone
Appenzell Ausserrhoden, Neuenburg und Schwyz mit Beträgen zwischen CHF 10'000
und CHF 100'000 an den Kosten des Zentrums. 45

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 05.10.1995
MARIANNE BENTELI

Mehr Menschen als erwartet haben in den beiden ersten Jahren seit Einführung des
Opferhilfegesetzes Beratungen und Entschädigungen in Anspruch genommen. Dies ging
aus dem ersten Zwischenbericht des Bundesamtes für Justiz hervor, der auch
feststellte, dass die Kantone den Vollzug des OHG im grossen und ganzen gut erfüllt
haben. So sei der Auftrag, für Beratungsstellen zu sorgen, in allen Kantonen ausgeführt
worden; auch dem Persönlichkeitsschutz sowie der Besserstellung der Opfer im
Strafverfahren werde in der Praxis nachgelebt. Die vom Gesetz vorgesehenen
Entschädigungs- und Genugtuungsleistungen seien vor allem bei Körperverletzungen,
Tötungs- und Sexualdelikten ausgerichtet worden. 46

BERICHT
DATUM: 01.02.1996
MARIANNE BENTELI
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Angesichts der ausserordentlichen Umstände beschloss der Bundesrat, dem Parlament
eine zusätzliche Finanzhilfe für die Leidtragenden des Luxor-Attentats zu beantragen.
Das Geld soll allerdings nicht direkt den Überlebenden und Hinterbliebenen zukommen,
sondern an jene Kantone fliessen, die sich im Rahmen des OHG um die Geschädigten
kümmern. Diese sollen gleich wie die Opfer anderer Straftaten behandelt werden. Sie
haben also Anrecht auf Beratung sowie auf medizinische, psychologische und
juristische Hilfe. Unter Umständen können sie auch Genugtuung und eine
Entschädigung verlangen. Letztere ist abhängig vom Einkommen. Für die Genugtuung
einigten sich die Kantone auf einheitliche Beträge. 47

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 04.06.1998
MARIANNE BENTELI

Anlässlich der Totalrevision der Bundesverfassung wurde der eigentliche Artikel zur
Opferhilfe (Art. 124) gegenüber der geltenden Verfassung auf Vorschlag des
Bundesrates in dem Sinn verfeinert, dass hier Straftaten gemeint sind, welche die
körperliche, psychische oder sexuelle Integrität einer Person beeinträchtigen. Diese
Präzisierung wurde bereits im Bundesgesetz über die Opferhilfe vorgenommen und
entspricht der Praxis des Bundesgerichtes. Der Artikel passierte in beiden Räten
diskussionslos. 48

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.1998
MARIANNE BENTELI

Zweieinhalb Jahre nach seiner Eröffnung konnte das Therapiezentrum für Folteropfer
in Bern, das Betroffenen ambulante Hilfe anbietet, eine erste Bilanz ziehen. Über 100
folter- und kriegstraumatisierte Menschen wurden aufgenommen und ihnen und ihren
Familienangehörigen psychotherapeutische, soziale und medizinische Hilfe offeriert.
Wegen Kapazitätsengpässen mussten aber mindestens noch einmal so viele Personen
auf die wachsende Warteliste gesetzt oder weiterverwiesen werden. Im Einverständnis
mit dem Bundesrat überwies der Nationalrat ein Postulat Günter (sp, BE), das die
Landesregierung ersucht zu prüfen, wie das Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport mit dem Zentrum zusammenarbeiten und es
unterstützen könnte (Po. 97.3630). 49

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.10.1998
MARIANNE BENTELI

Grenzen der heutigen Organisation der Opferhilfe zeigten sich bei der nur sehr
schleppend anlaufenden Hilfe für die Opfer des Attentats von Luxor (Ägypten), bei dem
im November des Vorjahres 58 Touristinnen und Touristen, 36 davon aus der Schweiz,
ums Leben gekommen waren. Die Welle des Mitgefühls, die damals durch das ganze
Land gegangen war, hatte bei den Betroffenen (Überlebende und Angehörige)
besonders hohe Erwartungen geweckt. Als dann – vor allem im Bereich der finanziellen
Leistungen  nicht so schnell und unbürokratisch reagiert wurde wie erhofft, regte sich
allgemeine Kritik vor allem an den Bundesbehörden. Dabei gehört die Opferhilfe
eindeutig in die Kompetenz der Kantone, was auch zu verschiedenen Formen der
Handhabung führen kann. Die Situation, dass Opfern von Bundesräten Hilfe
versprochen wird, die dann mehrheitlich von den Kantonen zu leisten ist, liess den Ruf
nach einer nationalen Koordinationsstelle laut werden. 50

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.11.1998
MARIANNE BENTELI

Wegen der Kostenexplosion bei den Genugtuungszahlen, dem organisatorischen
Wirrwar bei der Unterstützung der Opfer des Luxor-Attentats von 1997 sowie weiterer
Unzulänglichkeiten des Gesetzes beschloss das Bundesamt für Justiz, das
Opferhilfegesetz einer ersten Revision zu unterziehen. Zur Debatte steht dabei auch
der Abbau von Leistungen, so etwa die Streichung der Opferhilfe für Verkehrsunfälle
und die Reduktion oder gar Abschaffung von Genugtuungszahlungen. Im Berichtsjahr
wurden zusammen mit den kantonalen Opferhilfestellen die Revisionsanliegen
aufgelistet; im Jahr 2000 soll dann eine Expertenkommission das Gesetz grundlegend
überarbeiten. 51

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.06.1999
MARIANNE BENTELI

Gleichzeitig gab das EJPD eine Teilrevision des OHG in die Vernehmlassung, welche
minderjährige Opfer (unter 16 Jahren) im Strafverfahren besser schützen will.
Insbesondere sollen sich Opfer von sexuellen Übergriffen und Beschuldigte möglichst
nicht begegnen und die Befragung der Opfer auf das Notwendigste beschränkt
werden. 52

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.07.1999
MARIANNE BENTELI
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Wer im Zeitpunkt eines Verbrechens keinerlei persönliche Beziehung zur Schweiz hat,
kann keine Opferhilfe beanspruchen, auch wenn er später in der Schweiz lebt; dies
entschied das Bundesgericht im Fall eines Folteropfers aus dem Gebiet des ehemaligen
Jugoslawien. Es schützte damit das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, das
einem anerkannten Flüchtling aus Bosnien die Übernahme der psychotherapeutischen
Behandlung zur Überwindung seiner traumatischen Erlebnisse verweigert hatte. 53

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 15.07.2000
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat nahm Ende August Kenntnis vom dritten Bericht über den Vollzug und
die Wirksamkeit der Opferhilfe. Die umfangreiche Evaluation zeigte nicht nur, dass
immer mehr Menschen Opferhilfe in Anspruch nehmen, sondern auch, dass sich die
Praxis von den Absichten des Gesetzgebers entfernt hat, da die für besondere Fälle
konzipierten Genugtuungen zunehmend die im Normalfall vorgesehenen
Entschädigungen verdrängen. In einer ersten Vernehmlassung sprachen sich praktisch
alle Kantone für eine Konzentration der Opferhilfe auf die eigentliche Idee, eine
einheitlichere Anwendung des Gesetzes sowie Einschränkungen bei den
Genugtuungszahlungen aus. Aus diesen Gründen und angesichts der Zunahme der
Kosten will der Bundesrat eine Revision des Opferhilfegesetzes in die Wege leiten. 54

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 24.08.2000
MARIANNE BENTELI

Im März wurde der Bericht der Bundespolizei über das Attentat von Luxor (Ägypten) von
1997 veröffentlicht. Vorbehältlich völlig neuer Erkenntnisse oder der Verhaftung des
Hauptverdächtigen ist damit der Straffall für die Bundesbehörden abgeschlossen. 78
vom Attentat betroffenen Personen wurden vom Luxor-Fonds des Bundes, der für
Schäden aufkommt, die weder durch Sozial- und Privatversicherungen noch durch das
Opferhilfegesetz abgedeckt sind, insgesamt 4,5 Mio Fr. zugesprochen. 55

ANDERES
DATUM: 19.09.2000
MARIANNE BENTELI

Vier Jahre nach dem Terroranschlag von Luxor (Ägypten) konnte die Entschädigung der
Opfer abgeschlossen werden. Im Oktober wurden die letzten 876'000 Fr. aus dem von
den beiden betroffenen Reiseveranstaltern, acht Privatversicherungen, SUVA, AHV/IV,
16 Kantonen und den Geschädigten gegründeten Luxor-Fonds verteilt. Insgesamt
erhielten 78 Personen 4,7 Mio Fr. Der Fonds kam für Schäden auf, die weder durch
Sozial- und Privatversicherungen noch durch das Opferhilfegesetz gedeckt waren. 56

ANDERES
DATUM: 11.10.2001
MARIANNE BENTELI

2000 hatte der Bundesrat von einer umfangreichen Evaluation des seit 1993 in Kraft
stehenden Opferhilfegesetzes Kenntnis genommen. Dabei hatte sich gezeigt, dass sich
die Praxis immer stärker von den Absichten des Gesetzgebers entfernt, da in den
letzten Jahren die normalerweise vorgesehenen Entschädigungen (beispielsweise für
Arzt- und Spitalkosten oder für Lohnausfall) zunehmend von den eigentlich nur für
besondere Fälle konzipierten Genugtuungen für einen erlittenen moralischen Schaden
verdrängt wurden. Diese Entwicklung bewog mehrere Kantone, welche primär für die
finanziellen Leistungen an die Opfer einstehen müssen, entweder die Abschaffung der
Genugtuungen oder zumindest eine Einschränkung der Anspruchsbedingungen zu
verlangen. 57

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.10.2002
MARIANNE BENTELI

Ende Jahr gab das EJPD seine Vorschläge für eine Revision des Opferhilfegesetzes
(OHG) in die Vernehmlassung. In Übereinstimmung mit den Experten schlug das
Departement restriktivere Voraussetzungen für die Auszahlung von Genugtuungen vor:
Danach soll ein Anspruch nur bestehen, wenn die Straftat zu einer schweren
Beeinträchtigung des Opfers geführt hat, die sich während längerer Zeit auf die
Arbeitsfähigkeit, die ausserberuflichen Tätigkeiten oder die persönlichen Beziehungen
auswirkt. Überdies soll die Summe nach oben begrenzt sein und sich am maximal
versicherten Jahresverdienst in der Unfallversicherung orientieren. Opfer sollen
höchstens zwei Drittel (rund 70'000 Fr.), Angehörige ein Drittel (ca. 35'000 Fr.) dieses
Betrags erhalten. Eine Besserstellung der Opfer wurde hingegen in der Frage der
Verjährungsfrist von Ansprüchen vorgeschlagen: diese soll von zwei auf fünf Jahre, für
kindliche Sexualopfer sogar noch weiter verlängert werden. Bei Straftaten, die im
Ausland begangen wurden, soll überprüft werden, ob auch ausländische Opfer mit
mindestens fünfjährigem Wohnsitz in der Schweiz finanziell entschädigt werden
könnten. (Zum Sexualstrafrecht siehe hier) 58

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.12.2002
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.22 17ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die vom Bundesrat vorgeschlagene Totalrevision des Opferhilfegesetzes (OHG) wurde
in der Vernehmlassung prinzipiell befürwortet. Umstritten war aber die Höhe der
Genugtuungszahlungen. Laut Revisionsentwurf entsprechen diese dem Bedürfnis der
Opfer nach sozialer Anerkennung und sollten beibehalten, aber limitiert werden. Diese
Begrenzung wurde mehrheitlich begrüsst. Der bundesrätliche Vorschlag einer Limite
von zwei Dritteln des maximal versicherten Jahresgehalts nach Versicherungsgesetz
(rund 70'000 Fr.) stiess hingegen auf weniger Akzeptanz. Die SVP zeigte sich mit dieser
Limite einverstanden, warnte aber vor Kostensteigerungen und setzte sich für strenge
Vergabekriterien ein. Die FDP verlangte die ersatzlose Streichung der Genugtuungen,
die CVP wollte höhere Limiten und die SP sowie die Grünen sprachen sich dafür aus,
keine Begrenzung vorzunehmen. Umstritten war auch, ob Einwohner der Schweiz, die
im Ausland Opfer einer Straftat geworden sind, Anspruch auf Leistungen haben. Einzig
die SVP sprach sich für diesen Fall generell gegen Leistungen nach OHG aus. Die
Mehrzahl der an der Vernehmlassung beteiligten Organisationen befürworteten die
kostenlose Unterstützung durch die Beratungsstellen, nicht aber Entschädigungen und
Genugtuungen. SKOS, SP, Grüne und der Verband der Schweizer Frauenorganisationen,
Alliance F, möchten hingegen alle Fälle abdecken. Mit Unterstützung der SODK
verlangten diese Kreise zudem neue Regelungen für Opfer von häuslicher Gewalt und
von Menschenhandel.(Zur Bekämpfung der Gewalt in Ehe und Partnerschaft siehe
hier) 59

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.04.2003
MARIANNE BENTELI

Mit einer parlamentarischen Initiative wollte Nationalrätin Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) erreichen, dass die Verfahrensrechte der Opfer im OHG in dem Sinn ausgedehnt
werden, dass Opfer von Straftaten Entscheide nicht nur anfechten können, wenn sie
zivilrechtliche, sondern auch wenn sie öffentlich-rechtliche Ansprüche betreffen, die
Taten also von Behörden oder Beamten in Ausübung ihrer amtlichen Autorität
begangen wurden. Auf Antrag der Rechtskommission des Nationalrats, die
argumentierte, dies werde ohnehin in den meisten Kantonen so gehandhabt, und es sei
sinnvoller, diese Frage bei den anstehenden Revisionen des OHG und des
Strafprozessrechts zu behandeln, wurde der Initiative mit 100 zu 66 Stimmen keine
Folge gegeben. 60

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2003
MARIANNE BENTELI

Zwei Jahre nach Beendigung der Vernehmlassung legte der Bundesrat Botschaft und
Entwurf für eine Totalrevision des Opferhilfegesetzes vor. Hauptziel ist es, die stetig
steigenden Kosten für die Opferhilfe, für welche die Kantone aufkommen müssen,
durch griffigere Regeln unter Kontrolle zu bringen und den Anspruch auf
Genugtuungsleistungen zu beschränken. Für diese schlägt der Bundesrat einen
Maximalbetrag von 70'000 Fr. für Opfer und von 35'000 Fr. für Angehörige vor. Opfer
von im Ausland begangenen Straftaten sollen weiterhin Hilfe in Form von Beratung, aber
keine Geldleistungen mehr erhalten. Im Gegenzug wird die Frist für die Einreichung von
Begehren um Entschädigung und Genugtuung von heute zwei auf fünf Jahre verlängert;
die Frist für minderjährige Opfer von Straftaten gegen die physische oder sexuelle
Integrität wird zusätzlich ausgedehnt. 61

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.11.2005
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat behandelte als Erstrat die Totalrevision des Opferhilfegesetzes.
Eintreten war unbestritten, obgleich die Sprecherin und der Sprecher der Fraktionen
der SP und der GP kritisierten, dass der Entwurf die Lage der Opfer verschlechtere, weil
es dem Bund und vor allem den Kantonen in erster Linie ums Sparen gehe. In der
Detailberatung lehnte der Rat verschiedene Minderheitsanträge von linksgrüner Seite
ab. Mit 109 zu 66 Stimmen stimmte er dem Antrag des Bundesrates zu, wonach keine
Entschädigungen und Genugtuungen gewährt werden, wenn die Straftat im Ausland
begangen worden ist. In der Vernehmlassung zum Gesetz war die Mehrheit der
Antwortenden gegen diese Neuerung gewesen. Bundesrat Blocher rechtfertigte die
Abkehr von der bisherigen Praxis: Es sei schwierig herauszufinden, was in der Ferne
wirklich vorgefallen sei; zudem trügen „die Menschen auch eine Selbstverantwortung,
damit sie nicht in Kriminalfälle verwickelt werden“. Für Grossereignisse wie
Terroranschläge versprach er Sonderlösungen; dann würden Bund, Kantone und
Reiseversicherer die Opfer entschädigen. 

In einem weiteren zentralen Punkt folgte die bürgerliche Ratsmehrheit ebenfalls dem
Bundesrat und beschloss auf starken Druck der Kantone mit 97 zu 56 Stimmen, dass die
Genugtuung höchstens 70 000 Fr. für Opfer und 35 000 Fr. für Angehörige betragen
darf. Auf Antrag der Kommission wurde zudem die Bestimmung gestrichen, dass die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2006
MARIANNE BENTELI
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Kantone die Angebote der Opferhilfe publik zu machen haben. Unbestritten waren
Verbesserungen im neuen Opferhilfegesetz: So können Gesuche bis fünf Jahre nach der
Tat eingereicht werden, was vor allem für minderjährige Opfer sexueller Verbrechen
wichtig ist, da für diese der Zeitpunkt des Fristbeginns neu ab Bekanntwerden der
Straftat gilt. Der Nationalrat verabschiedete die Vorlage mit 103 zu 56 Stimmen. 62

Bei der Totalrevision des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten
(Opferhilfegesetz) folgte der Ständerat mit deutlichem Mehr in den wesentlichen
Punkten dem Nationalrat, der im Vorjahr weitgehend dem Entwurf des Bundesrates
zugestimmt hatte, insbesondere bei den Entschädigungs- und Genugtuungszahlungen
an die Opfer (nach unten korrigierte Höchstbeträge für die Genugtuungen, Wegfall der
Leistungen bei Straftaten, die im Ausland begangen werden). Abweichend vom
Nationalrat fügte er aber mit Stichentscheid des Präsidenten wieder die Pflicht für die
Kantone ein, die Angebote der Opferhilfe publik zu machen. Im Nationalrat beantragte
eine Minderheit um Leutenegger Oberholzer (sp, BL), hier der kleinen Kammer zu
folgen. Unterstützung erhielt sie von Bundesrat Blocher: Eine Streichung der
Bestimmung bedeute zwar nicht, dass die Kantone diese Information nicht mehr publik
machen dürften, aber die Verpflichtung entfalle für jene Delikte, in welche (zumindest
in einem ersten Schritt) die Polizei nicht involviert sei. Das sei insbesondere der Fall bei
länger zurückliegenden Straftaten etwa im Bereich von sexuellem Missbrauch, wo die
Betroffenen allenfalls vor einer Anzeige eine Beratung nötig hätten. Der
Minderheitsantrag unterlag mit 100 zu 73 Stimmen. SP und Grüne sprachen sich
geschlossen für die Informationspflicht aus, ebenso eine Minderheit der CVP.
Angesichts der doch klaren Mehrheitsverhältnisse in der grossen Kammer beugte sich
der Ständerat in diesem Punkt. In der Schlussabstimmung wurde die Revision mit 126 zu
66 (SP und GP) resp. mit 42 zu 1 Stimmen angenommen. 63

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.2007
MARIANNE BENTELI

In der grossen Kammer ebenfalls angenommen wurde eine Motion Heim (sp, SO),
welche einerseits einen Bericht zur Einstellungspraxis betreffend dem Tatbestand
„Häusliche Gewalt“ in den Kantonen verlangte und andererseits eine Änderung dieser
Bestimmung zwecks Eindämmung der häuslichen Gewalt und Stärkung der Opfer
forderte. 64

MOTION
DATUM: 03.03.2010
LUZIUS MEYER

Ein von Nationalrätin Fehr (sp, ZH) Mitte Jahr eingereichtes Postulat gelangte in der
Herbstsession in den Nationalrat. In Zusammenarbeit mit Kantonen, Gemeinden, den
Landeskirchen und privaten Organisationen in allen Sprachregionen soll die Schaffung
von Anlauf- und Beratungsstellen für Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen
geprüft werden. Die Betroffenen sollen damit die notwendige Hilfestellung erhalten,
damit sie ihnen zustehende Rechte geltend machen können. In seiner Stellungnahme
anerkannte der Bundesrat den Handlungsbedarf, merkte jedoch an, dass die
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen vorwiegend von kantonalen Behörden verhängt
würden. Das Postulat wurde mit 114 zu 78 Stimmen angenommen, wobei eine rechts-
bürgerliche Minderheit das Nachsehen hatte. 65

POSTULAT
DATUM: 14.12.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Die grosse Kammer überwies ein vor allem von der SP und der CVP getragenes Postulat
Widmer (sp, LU), welches den Bundesrat einlädt, die Einführung eines Bonus bei der
AHV für Freiwilligenarbeit im Sozialbereich zu prüfen. Diese Gutschrift soll Personen
gewährt werden, die nicht erwerbstätig sind oder deren Einkommen nicht zum Bezug
der AHV-Maximalrente berechtigt. 66

POSTULAT
DATUM: 09.10.1998
MARIANNE BENTELI
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Ergänzungsleistungen (EL)

Nur als Postulat überwiesen wurde eine Motion Keller (cvp, AG), welche eine
Verbesserung der Ergänzungsleistungen und eine einheitliche zehnjährige Karenzfrist
für Ausländer und Flüchtlinge verlangte. 67

MOTION
DATUM: 22.06.1990
MARIANNE BENTELI

Krankenversicherung

Im Juni 2019 reichte Roberto Zanetti (sp, SO) eine Motion mit dem Titel
«Ersatzleistungen für befristete Drittbetreuungskosten infolge krankheits- oder
unfallbedingter Unfähigkeit zur Betreuung von betreuungsbedürftigen Personen» ein,
der von allen sechs amtierenden Ständerätinnen mitunterzeichnet worden war. Trotz
sperrigem Titel sei der Inhalt des Vorstosses sehr einfach, erklärte er dem Ständerat in
der Herbstsession 2019. Wenn einer von zwei arbeitstätigen Ehepartnern mit Kindern
aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit über eine gewisse Zeit ausfalle, benötige
die Familie eine Lösung für die Kinderbetreuung. Entweder kümmere sich der andere
Ehepartner oder die andere Ehepartnerin um die Kinder und gehe nicht mehr arbeiten
– was üblicherweise nicht sehr einfach einzurichten sei –, man finde eine Lösung im
Familien- oder Bekanntenkreis oder die Eltern müssten eine
Drittbetreuungsmöglichkeit suchen – was jedoch je nach Dauer des Ausfalls sehr teuer
sein könne. So koste eine nichtsubventionierte Kita-Betreuung an fünf Tagen pro
Woche für einen Monat in den meisten Kantonen zwischen CHF 2200 und 2700. Diese
Drittbetreuungskosten stellten somit ein «Loch im Netz der sozialen Sicherheit» dar,
das «eine Mittelstandsfamilie an den Rand des Ruins bringen» könne und das folglich
gestopft werden müsse. 
Der Bundesrat anerkannte zwar die Problematik, sah deren Lösung jedoch nicht auf
Bundesebene. Einerseits gebe es private oder öffentliche Entlastungs- und Notdienste
sowie private Möglichkeiten der Kostendeckung wie eine Privatversicherung,
andererseits sei die Lösung dieses Problems aufgrund des Subsidiaritätsprinzips Sache
der Kantone und Gemeinden. Mehr Unterstützung erfuhr der Vorstoss im Ständerat
durch einen Ordnungsantrag von Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG), mit dem sie die
Überweisung des Vorstosses zur Vorprüfung an die zuständige Kommission beantragte.
Stillschweigend nahm die kleine Kammer den Ordnungsantrag an. 68

MOTION
DATUM: 12.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

Die Mehrheit der SGK-SR sah bei ihrer Vorberatung der Motion zu den Ersatzleistungen
für befristete Drittbetreuungskosten durch den krankheits- oder unfallbedingten
Ausfall von Betreuungspersonen «keinen Handlungsbedarf auf Ebene des Bundes».
Zwar sei diese Problematik in der Tat nicht geregelt, eine entsprechende
bedarfsorientierte Notfallhilfe liege jedoch in der Verantwortung der Kantone. Die
Kommissionsminderheit verwies hingegen auf mögliche Notsituationen, weshalb die
Problemstellung geprüft werden solle. Nach ausführlichen Wortmeldungen sprach sich
der Ständerat in der Sommersession 2021 äusserst knapp mit 21 zu 20 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) gegen die Annahme der Motion aus, womit diese Problematik weiterhin
ungeregelt bleibt. 69

MOTION
DATUM: 14.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

In einer Studie liess das Bundesamt für Statistik die Determinanten sozialer Isolation
untersuchen. Der Bericht kam zum Schluss, dass soziale Isolation vorwiegend jene
Bevölkerungsgruppen betrifft, die schon verschiedenen anderen sozialen Risiken
ausgesetzt sind, insbesondere Armut und Arbeitslosigkeit. Besonders stark wirkt sie
sich bei Menschen mit schlechter Gesundheit, bei ausländischen Staatsangehörigen
oder bei Menschen aus, die nach der obligatorischen Schulzeit keine höhere Ausbildung
genossen haben, sowie bei älteren Menschen. 70

BERICHT
DATUM: 01.07.2006
MARIANNE BENTELI
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En octobre 2020, le Conseil national a rejeté un postulat Funiciello (ps, BE), qui
demandait des éclaircissements sur les conséquences sociales de la gestion de la
crise du coronavirus. Se basant sur une étude de l'OCDE, la députée socialiste explique
que certains groupes de la population (comme les femmes, les personnes de couleur ou
les personnes exilées) souffrent plus de la crise sanitaire. Cela s'explique notamment
par un accès différent au travail rétribué ou une surreprésentation dans le domaine
professionnel des soins. Tamara Funiciello demandait au Conseil fédéral de rédiger un
rapport sur l'impact de la crise sur ces groupes plus vulnérables, afin d'en tirer des
enseignements pour l'avenir. Alain Berset, ministre en charge de l'Intérieur, s'est
prononcé au nom de son collège pour une acceptation du postulat, soulignant que ces
questions seront de toute façon abordées dans un rapport sur la gestion de la crise plus
large, déjà mandaté à l'administration. Martina Bircher (udc, AG), qui a combattu le
postulat, a présenté la position de l'UDC, qui estime qu'un rapport ne rendrait pas le
virus «plus juste» et qu'il n'était pas nécessaire de créer une crise du genre en plus
d'une crise sanitaire. Elle a également avancé les coûts bureaucratiques d'un tel texte.
Le PLR et une large majorité du groupe du centre se sont montrés du même avis,
faisant échouer le postulat avec 98 voix contre, 80 voix pour, sans abstentions. 71

POSTULAT
DATUM: 29.10.2020
SOPHIE GUIGNARD

Familienpolitik

La commission nationale d’éthique et de médecine a présenté ses conclusions
concernant l’intersexualité. La commission a clairement pris position contre des
interventions chirurgicales visant à déterminer artificiellement le sexe d’un enfant né
avec un sexe indéterminé en l’absence de problèmes médicaux. En outre, la
commission a soutenu une meilleure prise en charge des interventions médicales et a
demandé une plus grande souplesse de l’état civil concernant les modifications de
sexe. 72

BERICHT
DATUM: 10.11.2012
EMILIA PASQUIER

Le postulat de Cesla Amarelle (ps, VD) vise une meilleure prise en charge médicale des
victimes de violences domestiques. Le Conseil fédéral est chargé de rédiger un rapport
répertoriant toutes les pratiques cantonales dans ce domaine, pour mieux mettre en
lumière les manques à combler et juger de l'opportunité de créer une base légale dans
la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI). En effet, une prise en charge
médicale rigoureuse, et notamment un constat de coups et blessures (CCB)
soigneusement réalisé, permet à de nombreuses victimes d'attester légalement des
torts endurés et facilite ainsi également les procédures judiciaires. C'est pour ces
raisons que le groupe socialiste du parlement estime que la Confédération se doit
d'intervenir sur un thème certes fondamentalement cantonal, mais tellement
hétérogène qu'une harmonisation est plus que nécessaire. C'est sur ce point-là que se
fonde l'opposition du conseiller Toni Bortoluzzi (udc, ZH) qui estime qu'une telle
demande accable l'administration fédérale de travail supplémentaire inutile. Lors du
débat, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga est intervenue pour
rappeler que la LAVI dépendait autant des cantons que de la Confédération et qu'une
coopération de ces deux niveaux était vivement souhaitée pour mener à bien
l'entreprise de coordination à laquelle le Conseil fédéral estime pertinent de participer.
La socialiste n'a apparemment pas su convaincre les groupes udc et radical-libéral ainsi
que la moitié du groupe démocrate chrétien qui représentent les 90 voix opposées au
projet. Les 98 voix restantes ont cependant permis au mandat d'être attribué au
Conseil fédéral. 73

POSTULAT
DATUM: 05.05.2015
SOPHIE GUIGNARD

En novembre 2014, le groupe socialiste avait déposé un postulat demandant au Conseil
fédéral de faire la lumière sur la prise en charge médicale des victimes de violences
domestiques dans les cantons. A l'origine de cette demande, le constat que les mesures
diffèrent énormément selon les cantons, notamment pour ce qui est de la prise en
compte de ces violences comme enjeu de santé publique. La récente Unité de
médecine des violences (UMV) au sein du Centre hospitalier universitaire vaudois dans
le canton de Vaud avait été citée comme exemple de bonne pratique. Son approche
intégrative et pluridisciplinaire permet une importante prise en charge des victimes
grâce à plusieurs mécanismes, comme par exemple la réalisation systématique de
constats médicaux de coups et blessures, ainsi qu'une solide formation pour tous les
acteurs concernés, à savoir dans la santé, la police, la justice et le social. Le postulat
proposait également la nécessité de créer une base légale dans la LAVI qui permettrait
une harmonisation dans le sens des meilleures pratiques.

POSTULAT
DATUM: 20.03.2020
SOPHIE GUIGNARD
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Le rapport, publié en mars 2020, présente un état des lieux des concepts cantonaux et
cite également le CHUV, ainsi que l'hôpital de l'Île à Berne, comme de bons élèves. Les
recommandations du Conseil fédéral à la fin du rapport ne vont cependant pas aussi
loin que l'aurait souhaité le groupe socialiste. Les sept sages soulignent les dispositions
légales existantes, les estimant suffisantes, notamment en ce qui concerne la
formation. Ils chargeront le DFJP de réfléchir à la manière dont les coûts liés à
l'élaboration de constats médicaux utilisables face à la justice pourraient être intégrés
dans leurs recommandations. Ils se disent également disposés à examiner l'opportunité
d'inscrire un mandat d'information et de sensibilisation à l'attention des autorités
concernant l'aide aux victimes dans une révision future de la LAVI. Les compétences de
la prise en charge médicale des victimes de violences domestiques restent cependant
au niveau des cantons et ne nécessitent pour le Conseil fédéral pas de régler la matière
dans la LAVI. 74

Im Rahmen seiner Beratungen zum bundesrätlichen Bericht über Motionen und
Postulate der eidgenössischen Räte im Jahr 2020 schrieb der Nationalrat in der
Sommersession 2021 ein 2015 überwiesenes Postulat der SP-Fraktion zur Frage der
medizinischen Versorgung bei häuslicher Gewalt ab, da der erforderliche Bericht zur
Erfüllung des Postulats im Vorjahr erschienen war. 75

POSTULAT
DATUM: 10.06.2021
MARLÈNE GERBER

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Ständerätin Marianne Maret (mitte, VS) forderte im März 2021 in einem Postulat vom
Bundesrat, den Bericht von 2007 über die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden in
der Schweiz zu aktualisieren und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die
laufende Pandemie habe aufgezeigt, in welch prekärer Lage sich viele Kulturschaffende
befänden, wobei Freischaffende sowie Personen mit befristeten Anstellungen ganz
besonders betroffen seien, erörterte die Mitte-Ständerätin. Dem stimmte auch
Bundesrat Alain Berset – welcher die Annahme des Postulates beantragte – zu, wobei er
betonte, dass die Pandemie diesen Umstand nicht verursacht habe. Vielmehr liege die
Problematik im Schweizer Sozialversicherungssystem, welches nicht auf flexible
Arbeitsverhältnisse, wie sie im Kultursektor dominieren, ausgerichtet sei. Dies führe zu
einem ungenügenden Schutz der Betroffenen. In Zukunft werde es das Ziel sein, das
System der Realität der Bevölkerung anzupassen und Lücken in der Sozialversicherung
zu schliessen. Die Erarbeitung dieses Berichts würde auf dem Bericht des BFS von
Oktober 2020 basieren und würde vom BAK übernommen, wobei dieses eng mit dem
BSV und dem SECO zusammenarbeiten würde, wie es bereits 2007 der Fall gewesen sei.
Das Postulat wurde im Ständerat stillschweigend und ohne weitere Diskussionen
angenommen. 76

POSTULAT
DATUM: 18.03.2021
SARAH KUHN

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

In ihrer Wahlplattform 95 «Die Schweiz muss wieder sozialer werden» sprach sich die
SP gegen die neoliberale Wirtschaftspolitik aus und forderte einen Ausbau des
Sozialstaats über Steuererhöhungen sowie Sparpotentiale, die sie im Strassenbereich,
in der Landwirtschaft, in der Landesverteidigung und im Zivilschutz ortete. Ausserdem
stellte die Partei «14 Thesen gegen die Erwerbslosigkeit» vor, in denen sie in einem
ersten Schritt die 40-Stunden-Woche, mittelfristig die 35-Stunden-Woche anstrebt. 77

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 04.09.1995
EVA MÜLLER
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An einem Sonderparteitag im März forderte die SVP eine finanziell tragbare
Sozialpolitik. Parteipräsident Maurer führte an, dass trotz explodierender Beiträge die
Sozialwerke fast ausnahmslos vor einem Schuldenberg oder leeren Kassen stünden. Die
Lösung des Problems dürfe nicht der kommenden Generation auferlegt werden. Die
Beitragsexplosion sei nicht zuletzt auf die Vollkaskomentalität vieler Versicherter
zurückzuführen. Die Delegierten stimmten einem Grundsatzpapier zu, welches
langfristig eine Ausgabenreduktion auf das Niveau von 1990 zum Ziel hat. Bei der AHV
erachtet die Partei eine Erhöhung des Rentenalters für sinnvoll. Einer Flexibilisierung
will sie nicht im Wege stehen, falls diese nicht zu Mehrausgaben führe. Schliesslich
sollten die zur Verfügung stehenden Mittel (Nationalbankgold, Spielbankenerträge)
besser genutzt werden. 78

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 06.03.2000
DANIEL BRÄNDLI

Anfang Oktober 2015 präsentierte die CVP ein bereits im Juli erstelltes Positionspapier
zur Sicherheitspolitik. Konkret ging es der Familienpartei um die Bekämpfung
häuslicher Gewalt. Opfer häuslicher Gewalt müssten besser über ihre Rechte und
Möglichkeiten informiert und eng von Opferhilfestellen sowie Strafverfolgungsbehörden
begleitet werden. Dadurch soll rasch festgestellt werden können, ob sie vom Täter
unter Druck gesetzt werden. Weiter forderte die CVP, dass die Einstellung eines
Verfahrens nur bei Ersttätern möglich ist. Wiederholungstäter dürften keine Schonung
erwarten. Verlangt wurde auch die Einführung von kantonalen Gewaltschutzgesetzen,
wie sie etwa der Kanton Zürich kennt. Zudem müssten Ärzte im Verdachtsfall immer
nachfragen, ob Misshandlung vorliegt; dies werde in der Praxis nicht selten
vernachlässigt. 79

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 07.10.2015
MARC BÜHLMANN

Linke und ökologische Parteien

Die eingeleitete Öffnung der PdA für neue Ideen und Themen wurde mit der Lancierung
der Volksinitiative «Frauen und Männer» konkretisiert. Diese verlangt eine
Quotenregelung von maximal 60% des gleichen Geschlechts für alle politischen
Behörden mit fünf oder mehr Mitgliedern. Gleichzeitig hat die Partei eine zweite
Initiative, «Gleiche Rechte in der Sozialversicherung», lanciert. Diese fordert die
Durchsetzung des Gleichheitsartikels in den Sozialwerken. 80

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.09.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Konservative und Rechte Parteien

Nationalrat und SD-Zentralpräsident Rudolf Keller (BL) lancierte einen Aufruf zu einem
«Amerika-Boykott», da er sich die Boykott-Drohungen amerikanischer Behörden im
Zusammenhang mit der Schweizer Rolle im Zweiten Weltkrieg nicht mehr gefallen
lassen wollte. In einem Communiqué rief er dazu auf, «sämtliche amerikanischen und
jüdischen Waren, Restaurants und Ferienangebote solange zu boykottieren, bis diese
gemeinen und völlig unberechtigten Angriffe und Klagen gegen die Schweiz» aufhörten.
Dazu präzisierte er, dass sich der Boykottaufruf nicht gegen jüdisch-schweizerische
Firmen, sondern ausschliesslich gegen jüdisch-amerikanische richtete. Gegen ihn
wurde ein Verfahren gegen das Antirassismusgesetz eröffnet. 81

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 14.07.1998
URS BEER

Verbände

Industrie, Handel und Unternehmer

Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) und der Arbeitgeberverband ergriffen
zusammen das Referendum gegen die von einer SP-CVP-GP-Mehrheit im Parlament
beschlossene Vereinheitlichung der bisher gemäss kantonalem Recht ausbezahlten
Kinderzulagen. Da die neuen Minimalbeträge über den Ansätzen der meisten Kantone
liegen, waren für diese weitgehend von den Arbeitgebern finanzierten Sozialleistungen
mit Mehrkosten von rund 700 Mio Fr. pro Jahr zu rechnen. In der Volksabstimmung
unterlagen die Unternehmer bei einem Ja-Stimmenanteil von 68% deutlich. 82

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 04.05.2006
HANS HIRTER
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Sozialwesen, Soziale Gruppen

In der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) brach ein alter
Konflikt über die Funktion und Rolle dieses Dachverbandes von mehr als achtzig
Jugendorganisationen wieder einmal aus. Anlass war der Beschluss einer
Delegiertenversammlung, als Konsequenz aus der Staatsschutzaffäre den Rücktritt
des Bundesrates zu verlangen sowie den Vorstand zu ermächtigen, dem Komitee
«Schluss mit dem Schnüffelstaat» beizutreten und die Volksinitiative für die
Abschaffung der politischen Polizei zu unterstützen. Namentlich die Jungliberale
Bewegung der Schweiz (Jungfreisinnige), der Christliche Verein Junger Männer, der
Schweizerische Studentenverein und die mitgliederstarke Pfadfinderbewegung
kritisierten diese Entscheide. Eine Ende Juni durchgeführte ausserordentliche
Delegiertenversammlung bestätigte jedoch die früheren Beschlüsse mit
Zweidrittelsmehrheiten. Die erwähnten oppositionellen Vereine distanzierten sich
ausdrücklich davon und kritisierten auch die Entscheidungsstrukturen des SAJV, welche
nur wenig Rücksicht auf die zahlenmässige Stärke der angeschlossenen Organisationen
nehmen, als undemokratisch. 83

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 30.06.1990
HANS HIRTER

Der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen (BFS), welcher der Dachverband für
Frauengruppierungen aus diversen Bereichen ist und insgesamt rund 400'000
Mitglieder zählt, wählte die Waadtländerin Jacqueline Stalder zur neuen Präsidentin. 
Am gleichen Tag, als der seit je bürgerlich dominierte BFS sein hundertjähriges
Jubiläum feierte, gab die OFRA Schweiz (Organisation für die Sache der Frau) ihre
Auflösung bekannt. Die Ende der siebziger Jahre von der POCH initiierte OFRA war
Dachverband für eine Reihe von feministischen Gruppierungen gewesen. 84

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 26.04.1997
HANS HIRTER

Das Kinderhilfswerk Pro Juventute gelangte im Berichtsjahr mit der Information an die
Presse, es kämpfe seit mehreren Jahren mit finanziellen Schwierigkeiten und sein
Überleben sei zwei Jahre vor dem hundertjährigen Jubiläum gefährdet. Mehrere
prominente Personen und Politiker machten sich in der Folge für die Vereinigung stark
und warben für Spenden. 85

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 27.10.2010
MARC BÜHLMANN

Für einigen Wirbel sorgte die vom ehemaligen Luzerner SVP-Präsidenten René Kuhn im
April gegründete Interessengemeinschaft Antifeminismus, die gegen die
Diskriminierung von Männern eintreten will. Gegen ein geplantes Treffen im Oktober
2010 protestierte ein „Bündnis gegen das Antifeminismus-Treffen“, das der IG Gewalt
androhte, worauf die Zusammenkunft an einen geheimen Ort verlegt wurde. 86

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 27.10.2010
MARC BÜHLMANN

Die letztjährige landesweite Kampagne zur Rettung der finanziell angeschlagenen Pro
Juventute, bei der sich Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Gesellschaft engagiert
hatten, zeigte erste Wirkung. Die Bereitschaft, sich für die Stiftung zu engagieren, war
nach Stiftungsdirektor Stephan Oetiker deutlich zu spüren: Grossfirmen spendeten
Geld oder Firmen stockten ihre bisherigen Beiträge auf. 87

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 18.01.2011
DEBORA SCHERRER

Sechs nationale Familien- und Elternorganisationen bündelten 2011 ihre Kräfte, um die
Kompetenzen der Eltern zu stärken. Um den neuen Herausforderungen der Elternschaft
begegnen zu können, setzten sie auf die Schwerpunkte Elternberatung, Eltern und
Bildung, Kleinkinderförderung bei Migrationshintergrund und Öffentlichkeitsarbeit. 88

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 09.02.2011
DEBORA SCHERRER

Pro Juventute schrieb 2011 zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder schwarze Zahlen: Die
Organisation beendete das Geschäftsjahr mit CHF 16 000 im Plus. Dies sei möglich
gewesen dank einer Intensivierung der Mittelbeschaffung, aktiverer Kommunikation und
einer Umstrukturierung. Im Berichtsjahr feierte die Vereinigung ihr hundertjähriges
Jubiläum. 89

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 04.04.2012
JOHANNA KÜNZLER
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Ende Oktober 2016 wurde Alt-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf zur neuen
Präsidentin von Pro Senectute Schweiz gewählt. Sie trat das Amt im April 2017 an, im
Jahr des 100-jährigen Bestehens der Stiftung, die sich für das Wohl von älteren
Menschen einsetzt. 90

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 27.10.2016
SAMUEL BERNET

Die neuen Doppelstockzüge der SBB sorgten bei der Behindertenorganisation Inclusion
Handicap für rote Köpfe. Gleich mehrere Stellen der neuen Züge seien nicht
behindertengerecht konzipiert worden, wie der Tages-Anzeiger und die NZZ im Januar
basierend auf einem Beitrag des SRF-Nachrichtenmagazins «10 vor 10» berichteten. So
verfügten die Wagen beispielsweise über eine zu steile Rampe, die vom
Passagierbereich zur Tür hinaufführe, sowie über einen zu hohen Absatz zum Trittbrett
und eckige Türkanten. Da ein Teil der bestellten Züge bereits gebaut worden sei und die
SBB deshalb keine baulichen Anpassungen mehr vornehmen wollte, erhob der Verein
Inclusion Handicap eine Verbandsbeschwerde gegen «die Betriebsbewilligung für die
drei Zugtypen». Darin verlangte der Verband, dass sich die SBB zu insgesamt fünfzehn
Anpassungen zugunsten der Barrierefreiheit verpflichte. Die SBB, so der Tages-Anzeiger
weiter, beantragte darauf eine Abweisung der Beschwerde, da die Inbetriebnahme der
Züge bereits zum Zeitpunkt der Beschwerde stark verzögert gewesen sei und man von
hohen Kosten für die Anpassungen ausgehe.

Im darauf folgenden Gerichtsstreit konnten sich der Verband und die SBB zumindest
teilweise aussergerichtlich einigen, wie das St. Galler-Tagblatt im November 2018
berichtete. Die SBB werde etwa entspiegelte Kundeninformationsmonitore sowie ein
durchgehendes Leitsystem zum Ertasten in den neuen Doppelstockzügen einbauen.
Auch sollen mehr Sitzplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zur Verfügung
gestellt werden sowie Stellen besser gekennzeichnet werden, an denen ein Stolperrisiko
bestehe.
Der Rechtsstreit zwischen der SBB und Inclusion Handicap war aber damit nicht
abgeschlossen: Insgesamt seien noch elf weitere Punkte der im Januar eingereichten
Beschwerde zu klären, etwa die schlechte Erreichbarkeit von Türöffnungstasten für
Rollstuhlfahrer. 91

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 05.11.2018
CHRISTIAN GSTEIGER

Pascale Bruderer (sp, AG) trat am 21. Juni 2019 nach fünf Jahren von ihrem Amt als
Präsidentin von Inclusion Handicap zurück. Wie der Dachverband der
Behindertenorganisationen per Medienmitteilung bekannt gab, prägte Bruderer die
Neuausrichtung des Dachverbands entscheidend mit: «Menschen mit Behinderungen
und ihre Angehörigen verdienen eine starke, vereinte Stimme», bilanzierte Bruderer
darin ihre Amtszeit als APpell für die Zukunft. Sie habe ihre Tätigkeit stets als
Engagement mit, nicht für Menschen mit Behinderung gesehen, sagte Bruderer in ihrer
Abdankungsrede.
Vizepräsidentin Verena Kuonen werde den Verband ad interim leiten, bis eine
Nachfolge gefunden worden sei, liess Inclusion Handicap verlauten. 92

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 21.06.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

Die Dachorganisation für lokale und regionale Behindertenorganisationen Pro Infirmis
feierte am 31. Januar 2020 ihr 100-jähriges Bestehen. Der Verein wurde 1920 in Olten
als «Schweizerische Vereinigung für Anormale» gegründet und setzt sich seither für
eine inklusive Gesellschaft ein, das heisst für eine Gesellschaft, in welcher Menschen
mit Behinderungen sowie ihre Angehörigen vollumfänglich teilhaben und sich
barrierefrei bewegen können. Für das Jubiläumsjahr bereitete Pro Infirmis eine Reihe
von Veranstaltungen vor, welche Menschen mit und Menschen ohne Behinderung
zusammenführen sollten. Die Post widmete dem Verein zum Jubiläum eine eigene
Briefmarke. 93

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 30.06.2020
CHRISTIAN GSTEIGER

La conseillère aux États Maya Graf (verts, BL) forme un tandem avec Verena Kuonen à
la tête d'Inclusion Handicap. Elle succède ainsi à Pascale Bruderer (ps, AG), qui s'était
retirée en juin 2019. Verena Kuonen assurait, depuis lors, seule la présidence de
l'association luttant pour une société inclusive et l'autonomie de vie des personnes en
situation de handicap. La faîtière des organisations suisses de personnes handicapées a
donc à sa tête un duo complémentaire selon Verena Kuonen, qui explique représenter
idéalement les intérêts des membres, étant elle-même une personne en situation de
handicap, alors que Maya Graf, forte de son expérience parlementaire, fait le lien avec

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 22.09.2020
MATHIAS BUCHWALDER
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le monde politique. Dans son communiqué de presse, Inclusion Handicap se félicite de
l'élection des co-présidentes par un vote clairement majoritaire. 94
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